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2023

Zulassung von Fachverfahren zur automatisierten 
Ausführung der Geschäfte der kommunalen Haus-
haltswirtschaft nach § 94 Absatz 2 der Gemeinde-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(Verwaltungsvorschrift Zulassung von Fach-
verfahren – VwV Zulassung Fachverfahren)

Verwaltungsvorschrift 
der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Vom 26. Juni 2023

Auf Grund des § 94 Absatz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S.  666), die durch Artikel  1 des zweiten Gesetzes zur 
Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzma-
nagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im 
Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunal-
rechtlicher Vorschriften (GV. NRW. 2018  S.  759, ber. 
2019 S. 23) geändert worden ist, wird im Benehmen mit 
dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Di-
gitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen folgende 
Verwaltungsvorschrift erlassen: 

1.
Anwendungsbereich 

Diese Verwaltungsvorschrift ist bei der Prüfung von Pro-
grammen zur Ausführung der Geschäfte des kommuna-
len Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens nach den 
Regeln des doppischen Finanzwesens anzuwenden. 

Sie fasst die aus den im Land Nordrhein-Westfalen gel-
tenden Gesetzen und Verordnungen ableitbaren allge-
mein anerkannten technischen Regeln an Programme 
und Anforderungen des doppischen Finanzwesens zu-
sammen. Deren Erfüllung ist Voraussetzung für die in 
§ 94 Absatz 2 GO NRW festgelegte Programmzulassung 
durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfa-
len (gpaNRW). 

2.

Teil 1: Allgemeine Anforderungen an Fachverfahren für 
die automatisierte Ausführung der Geschäfte der kom-
munalen Haushaltswirtschaft

2.1.
Abbildung von Sachverhalten und Geschäftsvorfällen 

2.1.1.

Das Fachprogramm ermöglicht die nachvollziehbare und 
wirklichkeitsgetreue Eingabe und wiedererkennbare Dar-
stellung von Daten, die einen bestimmten Sachverhalt 
oder Geschäftsvorfall beschreiben. (Kriterium AA1.01)

2.1.2.

Das Fachprogramm ermöglicht die übersichtliche Suche 
gespeicherter Sachverhalte oder Geschäftsvorfälle an-
hand ihrer charakterisierenden und klassifi zierenden 
Merkmale. (Kriterium AA1.02)

2.1.3.

Das Fachprogramm gewährleistet, dass Eingaben unmit-
telbar nach Eingabebestätigung zu einer Fortschreibung 
aller relevanten Datenbestände und datentechnischen 
Verknüpfungen führen. (Kriterium AA1.03)

2.1.4.

Die Bedienoberfl äche der fachlichen Teile des Fachpro-
gramm ist in deutscher Sprache ausgeführt. Dies gilt 
auch für die in der täglichen Benutzung notwendigen 
technischen Teile der Bedienoberfl äche. (Kriterium 
AA1.04)

2.1.5.

Das Fachprogramm bietet die Möglichkeit, die Eingabe 
innerhalb eines bildschirmorientierten Eingabebereiches 

zu einem Vorgang (zum Beispiel Maske) vor der erkenn-
baren Bestätigung der Werte (zum Beispiel Button ankli-
cken oder Befehl zur Verarbeitung eintippen) über den 
gesamten Eingabebereich zu korrigieren beziehungs-
weise zu verwerfen. (Kriterium AA1.05)

2.1.6.

Bei der Ausführung von Programmfunktionen und Rou-
tinen kann erkannt werden, was das Fachprogrammge-
rade verarbeitet und wie der Vorgang kontrolliert abge-
brochen werden kann. Nach einem Abbruch soll das 
Fachprogramm auf den vorherigen Stand zurückfallen. 
Es muss erkennbar sein, an welcher Stelle der Abbruch 
erfolgte. (Kriterium AA1.06)

2.1.7.

Bei längeren Datenverarbeitungsvorgängen wird eine 
Fortschrittsanzeige eingeblendet, aus der hervorgeht, 
welcher Vorgang läuft. Es muss erkennbar sein, dass Ver-
arbeitungsvorgänge erfolgreich abgeschlossen wurden. 
(Kriterium AA1.07)

2.2.
Orientierung im Programm

2.2.1.

Das Fachprogramm ist so gestaltet, dass erkennbar ist, 
wo man sich aktuell befi ndet. (Kriterium AA2.01)

2.2.2.

Die Bedienelemente des Fachprogramms sind verständ-
lich gestaltet und ermöglichen eine eindeutige Bedie-
nung der Funktionen. Sie lösen ein üblicherweise zu er-
wartendes Ergebnis aus. (Kriterium AA2.02)

2.2.3.

Das Fachprogramm folgt bei der Bedienung einem ein-
heitlichen und nachvollziehbaren Standard. (Kriterium 
AA2.03)

2.3.
Plausibilitätskontrollen

2.3.1.

Das Fachprogramm erkennt formale Fehleingaben und 
verhindert deren Weiterverarbeitung. Dies betrifft in der 
Hauptsache die Eingabe von Werten außerhalb formal 
gültiger Wertebereiche (z. B. falsche Datumswerte, Son-
derzeichen in Namen, Berücksichtigung von Pfl ichtfel-
dern). Offensichtliche logische Beziehungen zwischen 
verschiedenen Eingabefeldern werden dabei berücksich-
tigt. (Kriterium AA3.01)

2.3.2.

Das Fachprogramm warnt, wenn die eingegebenen Daten 
trotz formaler Richtigkeit nicht korrekt weiterverarbei-
tet werden können. (Kriterium AA3.02)

2.3.3.

Bei folgenschweren Aktionen warnt das Fachprogramm 
und ermöglicht einen Abbruch. (Kriterium AA3.03)

2.3.4.

Das Fachprogramm überwacht die Eindeutigkeit von 
kennzeichnenden Werten und Indizes. (Kriterium 
AA3.04)

2.4.
Berechnungen

2.4.1.

Das Fachprogramm führt Berechnungen so durch, dass 
sie mathematisch korrekt, nachvollziehbar und gesetzes-
konform erfolgen. (Kriterium AA4.01)
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2.5.
Übersichtlichkeit der Darstellung

2.5.1.

Das Fachprogramm ermöglicht den Ausdruck aller im 
Programm gespeicherten Daten. (Kriterium AA5.01)

2.5.2.

Das Fachprogramm stellt bei der lesbaren Ausgabe die 
Sachverhalte übersichtlich und klar dar. Vom Programm 
erzeugte Dokumente sind für den Adressaten verständ-
lich, lesbar und entsprechen den geltenden Formvor-
schriften. (Kriterium AA5.02)

2.6.
Personendaten (Personendatenspeicherung, -sperrung, 
-auskunft und -übermittlung)

2.6.1.

Das Fachprogramm ermöglicht die Speicherung und Ver-
waltung von folgenden Personendaten: Anrede, Titel, 
Vornamen, Nachnamen, Namenszusatz, Firmenbezeich-
nung, Adresse, Postfachadresse, Länderbezeichnung, 
Zahlungsweginformationen, Steueridentifi kationsmerk-
mal. (Kriterium AA6.01)

2.6.2.

Das Fachprogramm ermöglicht die Speicherung und Ver-
waltung von SEPA-Mandaten. (Kriterium AA6.02)

2.6.3.

Das Fachprogramm ermöglicht den Aufbau und die An-
wendung von Regeln, nach denen die gespeicherten Zah-
lungsweginformationen und Mandate bei Forderungstat-
beständen zur Durchführung von Lastschriften und Er-
stattungen automatisiert zur Anwendung kommen. 
(Kriterium AA6.03)

2.6.4.

Das Fachprogramm ermöglicht auf der Grundlage der ge-
speicherten Personendaten die Speicherung und Verwal-
tung von Gesamtschuldnerschaften. (Kriterium AA6.04)

2.6.5.

Das Fachprogramm unterstützt die Löschung von perso-
nenbezogenen Daten. (Kriterium AA6.05)

2.6.6.

Das Fachprogramm ermöglicht die Unterbindung der 
Weiterverarbeitung einzelner personenbezogener Daten, 
zum Beispiel durch Sperrkennzeichen. (Kriterium 
AA6.06)

2.6.7.

Das Fachprogramm soll die gesetzlich begründete Pfl icht 
zur Auskunftserteilung unterstützen. Beim Zugriff auf 
personenbezogene Daten ist das Programm in der Lage 
zu protokollieren, welche Selektionskriterien wann und 
von wem benutzt worden sind. (Kriterium AA6.07)

2.7.
Bescheidgestaltung

2.7.1.
Bescheidinhalt

2.7.1.1.

Das Fachprogramm ermöglicht das Erstellen von Be-
scheiden mit folgenden Angaben: erlassende Behörde, 
Bescheiddatum, Inhaltsadressat (Abgabeschuldner), Be-
kanntgabeadressat (bei Abweichung vom Inhaltsadres-
saten), Adresse des Empfängers (gegebenenfalls abwei-
chend von Inhalts- und Bekanntgabe-Adressat), Anga-
ben zum Objekt (z.B. Abgabenobjekt), Grund des 
Bescheides, festzusetzender Betrag, Begründung, Leis-
tungsgebot, Zahlungsweg der erlassenden Behörde, kas-

sentechnisches Merkmal für die Zuordnung von Zahlun-
gen, Rechtsbehelfsbelehrung. (Kriterium AA7.01)

2.7.1.2.

Das Fachprogramm unterstützt die Erstellung einer 
 Vorabankündigung bei Lastschrifteinzug. (Kriterium 
AA7.02)

2.7.1.3.

Das Fachprogramm ermöglicht die Darstellung folgender 
Angaben auf den einzelnen Seiten von Bescheiden: Sei-
tenzahl, Information, die erkennen lässt, ob es eine Fol-
geseite gibt, Kennzeichnung, die bei mehrseitigen Be-
scheiden erkennen lässt, dass die Seite Bestandteil des 
betreffenden Bescheides ist. (Kriterium AA7.03)

2.7.1.4.

Das Fachprogramm ermöglicht die übersichtliche und 
nachvollziehbare Darstellung von Zusammenhängen auf 
Bescheiden. (Kriterium AA7.04)

2.7.2.
Bescheide für Gesamtschuldnerschaften

2.7.2.1.

Das Kriterium entfällt.

2.7.2.2.

Das Kriterium entfällt

2.7.2.3.

Das Kriterium entfällt

2.7.2.4.

Das Kriterium entfällt

2.8.
Grundlegende Anforderungen des Zugriffs-Schutzes

2.8.1.
Anwenderkontrolle

2.8.1.1.

Das Fachprogramm ermöglicht zur Anwenderkontrolle die 
Anlage und Verwaltung von Anwenderzugängen im Pro-
gramm. Die Funktionen zur Anwenderzugangsverwaltung 
sind vor unbefugtem Zugriff geschützt. (Kriterium AA8.01)

2.8.2.
Passwortvergabe

2.8.2.1.

Das Fachprogrammermöglicht bei der Verwendung von 
Passwörtern zur Absicherung von Anwenderzugängen die 
Einhaltung folgender Grundanforderungen: Das Passwort 
ist bei der Eingabe nicht sichtbar. Eine augenblickliche 
Sichtbarmachung ist zulässig. Passwörter sind individuell 
und können geändert werden. Die Passworteingabe kann 
nicht umgangen werden. (Kriterium AA8.02)

2.8.2.2.

Bei der Passworteinrichtung bzw. –änderung stellt das 
Fachprogramm zwei getrennte Eingabefelder zur Pass-
wortwiederholung bereit und überprüft deren Überein-
stimmung. (Kriterium AA8.03)

2.8.2.3.

Passwörter werden im System verschlüsselt abgelegt und 
sind gegen unbefugte Schreib- und Lesezugriffe ge-
schützt. (Kriterium AA8.04)

2.8.2.4.

In vom Fachprogramm erzeugten Protokollen oder Da-
teien dürfen Passwörter nie in Klarschrift erscheinen. 
(Kriterium AA8.05)
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2.8.3.
Anwenderanmeldung

2.8.3.1.

Das Fachprogramm gestattet die Einstellung von Zu-
gangsrestriktionen als Reaktion auf mehrfache Falsch-
eingaben von Passwörtern. (Kriterium AA8.06)

2.8.3.2.

Alle Anmeldungsversuche werden anwenderbezogen 
protokolliert. (Kriterium AA8.07)

2.8.4.
Passwortregeln

2.8.4.1.

Für neu im Fachprogramm eingerichtete Passwörter 
kann eine Mindestlänge eingestellt werden. (Kriterium 
AA8.08)

2.8.4.2.

Für neu im Fachprogramm eingerichtete Passwörter kön-
nen variable Komplexitätsregeln hinterlegt werden. 
(Kriterium AA8.09)

2.8.4.3.

Das Kriterium entfällt.

2.8.5.
Zugriff auf Daten und Funktionen / Zugriffskontrolle

2.8.5.1.

Das Fachprogramm ermöglicht zur Zugriffskontrolle die 
Vergabe von Zugriffsrechten für die einzelnen Pro-
grammfunktionen und -aufgabenbereiche. Die Funktio-
nen zur Verwaltung der Zugriffsrechte sind vor unbefug-
tem Zugriff geschützt. (Kriterium AA8.11)

2.8.5.2.

Für Aufgaben der Zugriffsverwaltung und zur entspre-
chenden Verwaltung können spezielle Administratorzu-
gänge ohne Zugang zu fachlichen Informationen des 
Fachprogramms eingerichtet werden. (Kriterium AA8.12)

2.8.5.3.

Für die interne und externe Prüfung können im Fachpro-
gramm spezielle Zugänge eingerichtet werden. (Krite-
rium AA8.13)

2.8.5.4.

Das Fachprogramm ermöglicht die Beschränkung des 
schreibenden und lesenden Datenzugriffs auf einzelne, 
fachlich abgrenzbare Datenbereiche. Gleiches gilt für 
personenbezogene Daten. (Kriterium AA8.14)

2.8.5.5.

Es ist möglich, den Umfang des schreibenden, lesenden 
und / oder ergänzenden Zugriffs auf die Daten zu einer 
Person durch Zugriffsrechte zu differenzieren. (Krite-
rium AA8.15)

2.8.5.6.

Das Fachprogramm verhindert schreibende Zugriffe auf 
im Fachprogramm gespeicherte abgeschlossene Sachver-
halte und rechtsgültig verabschiedete Informationen. 
(Kriterium AA8.16)

2.8.6.
Anwenderrechte-Zuordnung

2.8.6.1.

Im Fachprogramm müssen Rollen angelegt werden kön-
nen, die über bestimmte aufgabenbezogene Zugriffs-
rechte verfügen. Diesen Rollen können im Rahmen der 

Rechteverwaltung konkrete identifi zierbare Zuordnun-
gen vorgenommen werden. (Kriterium AA8.17)

2.8.6.2.

Die Änderung von Zugriffsrechten wird durch das Fach-
programm protokolliert. Das entsprechende Protokoll ist 
vor unbefugter Veränderung geschützt. (Kriterium 
AA8.18)

2.9.
Schutz von Stamm- und Bewegungsdaten

2.9.1.
Anforderungen an die Speicherung von Stammdaten

2.9.1.1.

Das Löschen von Daten ist nur möglich, wenn dies recht-
lich zulässig ist. Das Fachprogramm warnt vor dem Lö-
schen von Daten und ermöglicht einen Abbruch. (Krite-
rium AA9.01)

2.9.1.2.

Das Fachprogramm protokolliert jeden ändernden Zu-
griff auf Stammdaten durch die Speicherung einschlägi-
ger Informationen. Der Zeitraum der Protokollierung 
muss fl exibel einstellbar sein. (Kriterium AA9.02)

2.9.1.3.

Jeder ändernde Zugriff auf fi nanzwirksame Stammdaten 
wird über einen längeren Zeitraum verfolgbar feldbezo-
gen protokolliert (Historie fi nanzwirksamer Stammda-
ten). Vorhergehende Inhalte der Datensätze können auch 
nachträglich eingesehen werden. (Kriterium AA9.03)

2.9.1.4.

Das Fachprogramm verhindert das Löschen von Stamm-
daten, die noch verwendet werden oder die in Beziehung 
zu anderen Daten stehen. (Kriterium AA9.04)

2.9.2.
Anforderungen an die Speicherung von Bewegungsdaten 

2.9.2.1.

Das Fachprogramm verhindert das Löschen oder Ändern 
von Bewegungsdaten. Das Fachprogramm protokolliert 
recherchierbar Entstehungszeitpunkt und Autor von Be-
wegungsdaten. (Kriterium AA9.05)

2.9.3.
Sonstige Anforderungen zur Datenprotokollierung

2.9.3.1.

Das Fachprogramm ermöglicht die Einstellung differen-
zierter Zugriffsrestriktionen für die systematische Aus-
wertung der im Rahmen der Datenprotokollierung anfal-
lenden Informationen. (Kriterium AA9.06)

2.9.3.2.

Das Fachprogramm verhindert die nachträgliche Verän-
derung der im Rahmen der Datenprotokollierung anfal-
lenden Informationen innerhalb der gesetzlich vorge-
schriebenen Zeiträume. (Kriterium AA9.07)

2.9.3.3.

Das Fachprogramm unterstützt die zeitraumbezogene 
Löschung historisierter beziehungsweise protokollierter 
Informationen. (Kriterium AA9.08)

2.10.
Datensicherung

2.10.1.

Das Fachprogramm unterstützt die Erstellung von Si-
cherungskopien auch zum Zweck der externen Aufbe-
wahrung, zu einem wählbaren Zeitpunkt. (Kriterium 
AA10.01)
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2.10.2.

Zusammen mit dem Fachprogramm wird eine Dokumen-
tation zur Datensicherung und Datenwiederherstellung 
der im Fachprogramm gespeicherten Fachdaten und Ein-
stellungen bereitgestellt. (Kriterium AA10.02)

2.11.
Ablaufsicherheit, Schutz vor Datenverlust

2.11.1.

Das Fachprogramm arbeitet in einer vom Hersteller 
empfohlenen Umgebung stabil, so dass eine anwender-
übliche Nutzung gewährleistet ist. Die Funktionalitäten 
des Programms sind dokumentiert. Programmbedingte 
Fehlersituationen sind anwendergerecht dokumentiert. 
(Kriterium AA11.01)

2.11.2.

Das Fachprogramm unterstützt Möglichkeiten, mit ange-
messenem Aufwand die Daten wiederherzustellen, die 
durch Fehler, Systemabstürze, Stromausfälle und sons-
tige Ereignisse beschädigt werden. Eine Information er-
folgt durch die Dokumentation über das Verhalten bei 
Systemabstürzen und Fehlern. (Kriterium AA11.02)

2.12.
Programmdokumentation

2.12.1.

Alle Dokumentationsteile liegen in deutscher Sprache 
vor. (Kriterium AA12.01)

2.12.2.

Es besteht eine Möglichkeit zur unabhängigen dauerhaf-
ten und lesbaren Aufbewahrung von Dokumentations-
ständen. Änderungen einer Verfahrensdokumentation 
müssen historisch nachvollziehbar sein. (Kriterium 
AA12.02)

2.12.3.

Das Fachprogramm ist in ausreichendem Umfang und 
hinreichend aktuell dokumentiert. Insbesondere werden 
eine fachliche sowie eine technische Produktbeschrei-
bung, eine fachliche Dokumentation, eine technische Be-
triebs- beziehungsweise Systemdokumentation (inkl. Si-
cherheitsdokumentation mit welchen Maßnahmen beim 
Betrieb des Fachprogramms die Sicherheit der damit 
verbundenen IT-Systeme und IT-Anwendungen gewähr-
leistet werden kann) sowie Änderungsinformationen 
(„Releasenotes“) bereitgestellt. (Kriterium AA12.03)

2.12.4.

Für das Fachprogramm existiert ein dokumentiertes Ver-
fahren zur Behebung von Fehlern unter Zugriff auf die 
Supportwege des Entwicklers inklusive defi nierter Eska-
lationsoptionen im Fall des Misserfolgs. Die zur Verfü-
gung stehenden Kommunikationswege sind dokumen-
tiert. (Kriterium AA12.04)

2.12.5.

Das Fachprogramm ist unter Berücksichtigung seiner Ein-
satzbedingungen im Rahmen einer Produktdokumentation 
ausreichend beschrieben. Insbesondere sind angegeben: Be-
nennung beziehungsweise Titel des Dokumentes, Name be-
ziehungsweise Version des dokumentierten Programms, Au-
tor beziehungsweise Ansprechpartner zur Dokumentation, 
Redaktions- beziehungsweise Ausgabedatum. Zur Doku-
mentation insgesamt und zu den einzelnen Dokumenten 
existieren Inhaltsübersichten, Indizes, Suchfunktionen 
und/oder andere Hilfsmittel zum sicheren Auffinden von 
Dokumentationsinformationen. Die Produktdokumenta-
tion liegt in einer verbindlichen und inhaltlich hinreichend 
bestimmten Form vor; sie kann in angemessener Frist les-
bar gemacht werden. (Kriterium AA12.05)

2.12.6.

Im Fachprogramm sind folgende Angaben erkennbar: 
Name, Versionsnummer, Releasestand (Datumsangabe) 

des Programms und gegebenenfalls seiner Teile. (Krite-
rium AA12.06)

2.12.7.

Die Nutzung des Fachprogramms wird durch eine direkt 
aus dem Programm aufrufbare Hilfefunktion unter-
stützt. (Kriterium AA12.07)

2.12.8.

Die zum Fachprogramm bereitgestellten Änderungsdo-
kumentationen enthalten eine vollzählige Aufl istung der 
hinsichtlich der Funktionalität und seiner technischen 
Einsatzbedingungen relevanten Änderungen sowie pro 
Änderung: Beschreibung der durchgeführten Änderung, 
gegebenenfalls im Kontext der Änderung erforderliche 
Maßnahmen, gegebenenfalls Hinweise zu Einsatzmodali-
täten (zum Beispiel genutzte Module), bei denen diese 
Änderung relevant ist. (Kriterium AA12.08)

2.12.9.

Die Dokumentation zum Fachprogramm unterstützt die 
Erstellung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätig-
keiten durch die Zurverfügungstellung bzw. Beschrei-
bung der dazu notwendigen Informationen. Hierzu zäh-
len u. a. Name des eingesetzten Fachverfahrens, Zweck-
bestimmung und Rechtsgrundlage des Fachprogramms, 
Kreis der Betroffenen, zugriffsberechtigte Personen, Ka-
tegorien der verarbeiteten Daten, vom Fachprogramm 
vorgesehene Datenübermittlungen. (Kriterium AA 12.09)

2.13.
Schnittstellen

2.13.1.

Das Fachprogramm stellt die regelmäßige automatisierte 
und ordnungsgemäße Übernahme von fi nanzwirksamen 
Informationen aus Fremdprogrammen (fi nanzwirksamer 
Datenimport) sicher. (Kriterium AA13.01)

2.13.2.

Das Fachprogramm stellt die regelmäßige automatisierte 
und ordnungsgemäße Bereitstellung von fi nanzwirksa-
men Daten an Fremdprogramme (fi nanzwirksamer Da-
tenexport) sicher. (Kriterium AA13.02)

2.13.3.

Das Fachprogramm unterstützt die Bereitstellung wich-
tiger Stamm- und Bewegungsdaten an Fremdprogramme 
über eine dokumentierte Schnittstelle in einem stan-
dardkonformen Format. (Kriterium AA13.03)

2.13.4.

Das Kriterium entfällt. 

2.14.
Grundsätzliche Anforderungen an Fachprogramme im 
„Software as a service“-Modell

2.14.1.

Grundlegende Informationen zum Betrieb des Fachpro-
grammes über das Internet sind in einem Sicherheits-
konzept umfassend und hinreichend genau beschrieben. 
(Kriterium AA14.01)

2.14.2.

Die Dokumentation des Fachprogrammes enthält hinrei-
chend genaue Beschreibungen der für die unmittelbare 
Nutzung notwendigen Voraussetzungen. (Kriterium 
AA14.02)

2.14.3.

Die Installation und / oder Ausführung aktiver Pro-
grammkomponenten die über die Standard-funktion des 
Browsers hinausgehen, ist erkennbar und im Rahmen 
der Programmdokumentation beschrieben. (Kriterium 
AA14.03)
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2.14.4.

Das Fachprogramm gewährleistet bei der browserge-
stützten Bedienung die Einhaltung der Vorgaben der in 
diesem Prüfhandbuch aufgeführten und einschlägigen 
Anforderungen. (Kriterium AA14.04)

2.14.5.

Als Ort der Datenverarbeitung sowie als Ort der Daten-
speicherung werden Deutschland oder das europäische 
Ausland verbindlich zugesichert. Hierzu muss der Anbie-
ter eine Aussage darüber treffen, wo die Daten verarbei-
tet werden und sich verpfl ichten, Änderungen unaufge-
fordert und umgehend mitzuteilen. (Kriterium AA14.05)

2.14.6.

Der Anbieter stellt technisch sicher, dass von ihm Beauf-
tragte und beziehungsweise oder sonstige Dritte keinen 
Zugriff auf die verarbeiteten Daten erhalten, auch nicht 
auf einzelne Teile wie Nutzungsdaten. (Kriterium AA14.06)

3.
Teil 2: Anforderungen des doppischen Finanzwesens für 
Fachverfahren in der kommunalen Haushaltswirtschaft 

3.1.
Modul Haushaltsplanung

3.1.1.
Kontensystematik und Grundlagen

3.1.1.1.

Das Fachprogramm ermöglicht die Hinterlegung folgen-
der Grunddaten der Gemeinde beziehungsweise des Ge-
meindeverbandes: Name der Gemeinde beziehungsweise 
des Gemeindeverbandes, Amtlicher Gemeindeschlüssel, 
Gläubiger-Identifi kationsnummer. (Kriterium 1HHP-1)

3.1.1.2.

Das Fachprogramm ermöglicht die Hinterlegung der 
Zahlungswege der Gemeinde beziehungsweise des Ge-
meindeverbandes. (Kriterium 1HHP-2)

3.1.1.3.

Das Fachprogramm unterstützt die laut Kontenrahmen 
NRW vorgeschriebene Kontostruktur. Die der Konten-
systematik zugeordneten Texte des Kontierungsplans 
sind im Fachprogramm hinterlegt und können bei der 
Verwendung der Kontensystematik abgerufen werden. 
Dies schließt die Ausgabe am Bildschirm und in Druck-
form ein. (Kriterium 1HHP-3)

3.1.1.4.

Das Fachprogramm verhindert die mehrfache Anlage 
von Konten beziehungsweise Produktsachkonten im an-
wenderindividuellen Kontenplan. (Kriterium 1HHP-4)

3.1.1.5.

Das Fachprogramm muss zusätzlich zu den Konten einen 
mindestens zweistelligen Produktrahmen verwalten. Die 
nach den gültigen VV zur KomHVO NRW vorgeschriebe-
nen Produktbereiche sind verbindlich darzustellen. Die 
produktorientierten Merkmale (dreistellige Produkt-
gruppen) für die Kommunalen Finanz- und Personalsta-
tistiken müssen automatisiert bedient werden können. 
(Kriterium 1HHP-5)

3.1.1.6.

Das Fachprogramm ermöglicht die Zuordnungen zwi-
schen Elementen des Produktplans und Elementen des 
Kontenplans (zum Beispiel Produktsachkonten). (Krite-
rium 1HHP-6)

3.1.1.7.

Das Fachprogramm unterstützt die Erstellung frei grup-
pierbarer Auswertungen über die Kontensystematik für 
Prüfungs- und statistische Zwecke. (Kriterium 1HHP-7)

3.1.1.8.

Die für Nordrhein-Westfalen nach der KomHVO NRW 
verbindlichen Produktstrukturen und -texte sind im 
Fachprogramm voreingestellt. (Kriterium 1HHP-8)

3.1.1.9.

Das Fachprogramm unterstützt eine automatisierte Teil-
planung auf den in Nordrhein-Westfalen möglichen Pla-
nungsebenen. (Kriterium 1HHP-9)

3.1.1.10.

Das Fachprogramm unterstützt die Einrichtung indivi-
dueller Produktstrukturen im Rahmen der jeweils vom 
Gesetzgeber gewährten Anpassungsmöglichkeiten. (Kri-
terium 1HHP-10)

3.1.1.11.

Das Fachprogramm unterstützt die Erstellung frei grup-
pierbarer Auswertungen über die Produktstruktur für 
Prüfungs- und statistische Zwecke. (Kriterium 1HHP-11)

3.1.1.12.

Das Fachprogramm ermöglicht die Speicherung der den 
wesentlichen Produktübersichten beziehungsweise Pro-
dukten zugeordneten Beschreibungstexte entsprechend 
den Vorgaben. (Kriterium 1HHP-12)

3.1.1.13.

Das Fachprogramm ermöglicht die Teilplanung getrennt 
nach Organisationseinheiten. (Kriterium 1HHP-13)

3.1.1.14.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erfassung von Erläute-
rungstexten zu Planungspositionen. (Kriterium 1HHP-14)

3.1.2.
Haushaltsplanung

3.1.2.1.

Das Fachprogramm muss den Ergebnisplan, den Finanz-
plan und die Teilpläne automatisch erstellen. (Kriterium 
1HHP-15)

3.1.2.2.

Das Fachprogramm muss die Erstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes unterstützen, in dem es eine 
Differenzierung nach Pfl icht- und freiwilligen Aufgaben 
ermöglicht. (Kriterium 1HHP-16)

3.1.2.3.

Das Fachprogramm unterstützt die Erstellung der nach 
§  1 KomHVO NRW pfl ichtigen Anlagen. (Kriterium 
1HHP-17)

3.1.2.4.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erfassung von Plan-
ansätzen für Erträge und Aufwendungen auf Ebene der 
Produkte, der Unterproduktgruppen, der Produktgrup-
pen sowie der Produktbereiche zu einzelnen Organisati-
onseinheiten oder insgesamt zur jeweiligen Produktposi-
tion. (Kriterium 1HHP-18)

3.1.2.5.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erfassung von Planan-
sätzen für Einzahlungen und Auszahlungen auf Ebene der 
Produkte, der Produktgruppen sowie der Produktbereiche 
zu einzelnen Organisationseinheiten oder insgesamt zur 
jeweiligen Produktposition. (Kriterium 1HHP-19)

3.1.2.6.

Das Fachprogramm ermöglicht die Speicherung und Ver-
waltung der Planwerte für die drei dem Planjahr folgen-
den Haushaltsjahre (Mittelfristige Ergebnis- und Fi-
nanzplanung). (Kriterium 1HHP-20)
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3.1.2.7.

Das Fachprogramm unterstützt die Erfassung und Ver-
waltung der jahresbezogenen Verpfl ichtungsermächti-
gungen zu den betreffenden Planpositionen. (Kriterium 
1HHP-21)

3.1.2.8.

Das Fachprogramm ermöglicht die automatisierte Über-
nahme von Positionen der produktorientierten Ergebnis-
planung (Erträge und Aufwendungen) in die korrespon-
dierenden Positionen der Finanzplanung (Einzahlungen 
und Auszahlungen). (Kriterium 1HHP-22)

3.1.2.9.

Das Fachprogramm unterstützt die automatisierte Sal-
dierung der Planansätze zu Produktgruppen, Produktbe-
reichen und zum Gesamtplan. (Kriterium 1HHP-23)

3.1.2.10.

Das Fachprogramm überwacht bei der Erfassung von 
Planansätzen, dass saldierte Planwerte nicht durch manu-
elle Eingabe überschrieben werden. (Kriterium 1HHP-24)

3.1.2.11.

Das Fachprogramm ermöglicht bei der Erfassung der 
Planansätze die automatisierte Übernahme von Planan-
sätzen des Vorjahres. (Kriterium 1HHP-25)

3.1.2.12.

Das Fachprogramm stellt dem Anwender beziehungs-
weise der Anwenderin Mechanismen für einstellbare 
Plausibilitätsprüfungen der erfassten Planwerte zur Ver-
fügung. (Kriterium 1HHP-26)

3.1.2.13.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung mehrerer 
paralleler Planmodelle. (Kriterium 1HHP-27)

3.1.2.14.

Das Fachprogramm ermöglicht die Kennzeichnung von 
genau einem Planmodell je Haushaltsjahr als beschlos-
sen und sichert die Unveränderbarkeit der beschlossenen 
Planwerte. (Kriterium 1HHP-28)

3.1.2.15.

Im Fall des Haushaltsplans für zwei Jahre muss das 
Fachprogramm in allen Plänen eine weitere Spalte für 
das zweite Planjahr ausweisen können. Das Programm 
unterstützt die Zweijahresplanung durch die Möglich-
keit der gleichzeitigen Erfassung der nach Haushaltsjah-
ren getrennten Ansätze für zwei Planjahre. (Kriterium 
1HHP-29)

3.1.2.16.

Das Fachprogramm ermöglicht die fi nanzwirksame Er-
fassung und Darstellung eines Nachtragsplans entspre-
chend den äquivalenten Vorgaben zur Haushaltsplanung. 
Dabei müssen die Änderungen der Planzahlen und evtl. 
in diesem Zusammenhang relevante Änderungen von 
Zielen und Kennzahlen erkennbar sein. (Kriterium 
1HHP-30)

3.1.2.17.

Bei der Erfassung von Nachtragswerten unterstützt das 
Fachprogramm bei der übersichtlichen Überwachung 
von bereits getätigten beziehungsweise vorgemerkten 
Aufwendungen beziehungsweise Auszahlungen, hinter-
legten Sperren sowie außerplanmäßig beziehungsweise 
überplanmäßig bewilligten beziehungsweise reservierten 
Mitteln hinsichtlich der gerade in Bearbeitung befi ndli-
chen Planansätze. (Kriterium 1HHP-31)

3.1.2.18.

Das Fachprogramm ermöglicht die Kennzeichnung der 
Nachtragssatzung als beschlossen und sichert deren Un-
veränderbarkeit. (Kriterium 1HHP-32)

3.1.3.
Ergebnisplan

3.1.3.1.

Das Fachprogramm muss das verbindliche Muster zum 
Ergebnisplan darstellen können. (Kriterium 1HHP-33)

3.1.3.2.

Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den 
Positionen des Ergebnisplans ist im Fachprogramm auf 
der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen 
Ministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vor-
zunehmen. Die Gliederung muss über die Mindestgliede-
rung hinaus erweiterbar sein. (Kriterium 1HHP-34)

3.1.4.
Finanzplan

3.1.4.1.

Das Fachprogramm muss das verbindliche Muster zum 
Finanzplan darstellen können. (Kriterium 1HHP-35)

3.1.4.2.

Das Fachprogramm ermöglicht eine nach Einzelkonten 
unterteilte Darstellung des Finanzplans. Die Zuordnung 
von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen 
des Finanzplanes ist auf der Grundlage des vom für 
Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebe-
nen Kontierungsplans vorzunehmen. Die Gliederung 
muss über die Mindestgliederung hinaus erweiterbar 
sein. (Kriterium 1HHPP-36)

3.1.4.3.

Das Fachprogramm muss fremde Finanzmittel vom eige-
nen Haushalt abgrenzen können. (Kriterium 1HHP-37)

3.1.5.
Teilpläne

3.1.5.1.

Das Fachprogramm muss produktorientierte Teilpläne 
entsprechend der organisationsspezifi schen Produkt-
struktur und den vorgegebenen Mustern automatisch er-
stellen und verwalten. Es muss ermöglichen, die Teil-
pläne sowohl nach Produktbereichen, Produktgruppen, 
Produkten oder nach örtlichen Verantwortungsbereichen 
(Budgets) zu unterteilen. Unabhängig von der Aufstel-
lung der Teilpläne muss sichergestellt sein, dass eine 
Summierung nach Produktbereichen vorhanden ist. 
(Kriterium 1HHP-38)

3.1.5.2.

Bei den produktorientierten Teilplänen muss das Fach-
programm die notwendigen Produktinformationen (ins-
besondere Ziele, Leistungsmengen, messbare Kennzah-
len, Auszug aus der Stellenübersicht, spezielle Bewirt-
schaftungsregeln sowie Erläuterungen) verwalten und 
darstellen können. (Kriterium 1HHP-39)

3.1.5.3.

Das Fachprogramm ermöglicht, Personalaufwendungen 
für Personen, die nicht im Stellenplan geführt werden 
sowie Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen zentral 
zu veranschlagen. (Kriterium 1HHP-40)

3.1.5.4.

Die Teilergebnispläne sind wie der Ergebnisplan darzu-
stellen. Das Fachprogramm soll darüber hinaus ermögli-
chen, interne Leistungsbeziehungen (als zusätzliche Zei-
len nach Zeile 19) und das daraus resultierende Ergebnis 
darzustellen. (Kriterium 1HHP-41)

3.1.5.5.

Die Teilfi nanzpläne müssen wie der Finanzplan darzu-
stellen sein. Dabei sollen mindestens die Einzahlungen 
und Auszahlungen für Investitionen nach Arten ein-
schließlich der damit verbundenen Verpfl ichtungser-
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mächtigungen dargestellt werden können (Teil A). Die 
Darstellung aller oder auch nur einzelner Ein- und Aus-
zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sollte 
abbildbar sein. (Kriterium 1HHP-42)

3.1.5.6.

Für die Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (Teil 
B) der Teilfi nanzpläne muss das Fachprogramm diese 
entsprechend dem in der Anlage 10b abgelegten Muster 
darstellen können. Dabei müssen die Investitionen ein-
zeln oberhalb der vom Vertretungsorgan festgelegten 
Wertgrenze unter Angabe der Ein- und Auszahlungen 
 sowie der jeweiligen Investitionssumme und der Ver-
pfl ichtungsermächtigungen darstellbar sein. (Kriterium 
1HHP-43)

3.1.5.7.

Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Be-
wirtschaftungsregelungen, die für die Bewirtschaftung 
festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Be-
stimmungen müssen in den Teilplänen oder in der Haus-
haltssatzung darstellbar sein. (Kriterium 1HHP-44)

3.1.6.
Haushaltsvermerke und Erläuterungen

3.1.6.1.

Das Fachprogramm gestattet die Regelung, Hinterlegung 
und Darstellung der normierten Planvermerke bei den 
Teilplänen. Das Fachprogramm muss Haushaltsermäch-
tigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in Folge-
jahre übertragen und die entsprechenden Positionen der 
folgenden Jahre erhöhen und darstellen können. Das 
Fachprogramm soll überwachen, dass Verfügungsmittel 
des Hauptverwaltungsbeamten beziehungsweise der 
Hauptverwaltungsbeamtin nicht für übertragbar erklärt 
werden können. (Kriterium 1HHP-45)

3.1.6.2.

Das Fachprogramm muss unterstützen, dass Mehrerträge 
bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen 
und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Auf-
wendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehrein-
zahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. 
(Kriterium 1HHP-46)

3.1.6.3.

Das Fachprogramm muss sowohl betragsmäßig als auch 
prozentual ermöglichen, Haushaltsplanermächtigungen 
(einzeln oder in der Gesamtheit) zu sperren und diese 
Sperrung wieder aufzuheben. (Kriterium 1HHP-47)

3.1.6.4.

Das Fachprogramm unterstützt die Bildung von Budgets 
für die Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung, 
in welchen deckungsfähige Aufwände und Erträge eines 
oder mehrerer Teilpläne beziehungsweise Produktgrup-
pen zusammengefasst werden können. Für die Planung 
ist es möglich, eine Übersicht über die gebildeten Bud-
gets automatisiert zu erstellen. (Kriterium 1HHP-48)

3.1.6.5.

Das Fachprogramm unterstützt die Erstellung, Bearbei-
tung und Speicherung von Erläuterungen zu den Plan-
positionen. (Kriterium 1HHP-49)

3.1.6.6.

Das Fachprogramm verfügt über Funktionen für die 
zweijährige Haushaltsplanung: Erweiterung der Pla-
nungslisten um eine Jahresspalte für den Planungsansatz 
des zweiten Haushaltsjahres, Festsetzung und Überwa-
chung der Planwerte im Fachprogramm für zwei Jahre. 
(Kriterium 1HHP-50)

3.1.6.7.

Das Fachprogramm ermöglicht die Einrichtung und 
Darstellung von Ermächtigungsübertragungen sowie die 
Darstellung einer Übersicht der Übertragungen mit An-

gabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den 
Finanzplan des Folgejahres. (Kriterium 1HHP-51)

3.1.7.
Plandokumente

3.1.7.1.

Das Fachprogramm ermöglicht den Ausweis des Haus-
haltsjahres und des Namens der Gemeinde beziehungs-
weise Gemeindeverbandes auf den Plandokumenten. 
(Kriterium 1HHP-52)

3.1.7.2.

Das Fachprogramm unterstützt die Erstellung der dem 
Haushaltsplan beizufügenden pfl ichtigen Anlagen. (Kri-
terium 1HHP-53)

3.2.
Modul Haushaltsbewirtschaftung

3.2.1.
Grundlagen der Haushaltsbewirtschaftung

3.2.1.1.

Das Fachprogramm ermöglicht die Haushaltsbewirt-
schaftung auf der Grundlage der Planansätze, Verpfl ich-
tungsermächtigungen und deren Änderungen durch 
Nachträge der sonstigen Bestimmungen des Haushalts- 
sowie des Nachtragsplans. (Kriterium 2HHBew-1)

3.2.1.2.

Das Fachprogramm ermöglicht die parallele jährliche 
Haushaltsbewirtschaftung in zwei aufeinanderfolgenden 
Haushaltsjahren. (Kriterium 2HHBew-2)

3.2.2.
Vormerkungen

3.2.2.1.

Das Fachprogramm unterstützt die Arbeit mit Vormer-
kungen bei der Haushaltsüberwachung und Mittelbe-
wirtschaftung. (Kriterium 2HHBew-3)

3.2.2.2.

Das Fachprogramm überwacht beziehungsweise prüft 
die verfügbaren Mittel bei der Bildung von Vormerkun-
gen und warnt beziehungsweise verhindert bei Über-
schreitung. (Kriterium 2HHBew-4)

3.2.2.3.

Das Fachprogramm passt infolge von Inanspruchnahmen 
von Vormerkungen durch Zahlungsanordnungen die ver-
fügbaren Vormerkungen und gegebenenfalls die verfüg-
baren Mittel an. (Kriterium 2HHBew-5)

3.2.3.
Verpfl ichtungsermächtigungen

3.2.3.1.

Das Fachprogramm muss Verpfl ichtungsermächtigungen 
darstellen und verwalten können. Im laufenden Haus-
haltsjahr (sowie darüber hinaus gehenden Zahlungs-
wirksamkeitsjahren) muss ihre Inanspruchnahme vorge-
merkt werden können. (Kriterium 2HHBew-6)

3.2.3.2.

Verpfl ichtungsermächtigungen können nach Jahren ge-
trennt bewirtschaftet werden. (Kriterium 2HHBew-7)

3.2.3.3.

Das Programm ermöglicht die vollständige oder teil-
weise Sperrung von Verpfl ichtungsermächtigungen und 
berücksichtigt diese Sperrung bei der Mittelüberwa-
chung. (Kriterium 2HHBew-8)



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 27 vom 19. Juli 2023 739

3.2.3.4.

Das Fachprogramm ermöglicht jahresbezogen die voll-
ständige oder teilweise Aufhebung von Haushaltssperren 
auf Verpfl ichtungsermächtigungen pro Maßnahme auf 
den dafür relevanten Budgetkonten. (Kriterium 
2HHBew-9)

3.2.3.5.

Das Fachprogramm ermöglicht die Abbildung der De-
ckungsfähigkeit von Verpfl ichtungsermächtigungen auf 
deckungsberechtigten und deckungspfl ichtigen Produkt-
sachkonten. (Kriterium 2HHBew-10)

3.2.3.6.

Das Fachprogramm prüft, ob vor einer Inanspruchnahme 
einer einzelnen Verpfl ichtungsermächtigung für andere In-
vestitionsmaßnahmen der in der Haushaltssatzung festge-
setzte Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigungen 
nicht überschritten wird. (Kriterium 2HHBew-11)

3.2.3.7.

Das Fachprogramm ermöglicht die jahresbezogene Hin-
terlegung von über- und außerplanmäßigen Verpfl ich-
tungsermächtigungen pro Maßnahme auf den dafür rele-
vanten Produktsachkonten. (Kriterium 2HHBew-12)

3.2.3.8.

Das Fachprogramm prüft bei der Inanspruchnahme von 
Verpfl ichtungsermächtigungen jahresbezogen die Verfüg-
barkeit der Verpfl ichtungsermächtigungen pro Maß-
nahme auf den dafür relevanten Produktsachkonten. 
(Kriterium 2HHBew-13)

3.2.3.9.

Das Fachprogramm passt infolge der Inanspruchnahme 
von Verpfl ichtungsermächtigungen jahresbezogen die 
Verfügbarkeit der Verpfl ichtungsermächtigungen pro 
Maßnahme auf den dafür relevanten Produktsachkonten 
an. (Kriterium 2HHBew-14)

3.2.4.
Budgetierung und Überwachung

3.2.4.1.

In einem budgetierten Haushalt muss das Fachpro-
gramm die Bildung von Budgets und deren Darstellung 
für das Haushaltsjahr ermöglichen. Dies schließt eine 
Darstellung der in Anspruch genommenen Mittel je Bud-
get(-konto) ein. (Kriterium 2HHBew-15)

3.2.4.2.

Das Fachprogramm muss die im Haushaltsplan – je Bud-
get beziehungsweise Produktsachkonto – enthaltenen – 
geplanten beziehungsweise in Anspruch genommenen – 
Verpfl ichtungsermächtigungen maßnahmenbezogen ge-
trennt nach Zahlungswirksamkeitsjahren darstellen und 
überwachen. (Kriterium 2HHBew-16)

3.2.4.3.

Das Fachprogramm soll überwachen, dass die Bewirtschaf-
tung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus 
der laufenden Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nr. 1 
KomHVO NRW führt. (Kriterium 2HHBew-17)

3.2.4.4.

Das Fachprogramm soll die Überwachung der Krediter-
mächtigung ermöglichen. (Kriterium 2HHBew-18)

3.2.4.5.

Das Fachprogramm muss zumindest die Überwachung 
und Steuerung der im Haushaltsplan festgelegten Kenn-
zahlen ermöglichen. (Kriterium 2HHBew-19)

3.2.4.6.

Das Fachprogramm muss interne Leistungsbeziehungen 
darstellen können, wenn diese zum Nachweis des voll-

ständigen Ressourcenverbrauchs erfasst werden. (Krite-
rium 2HHBew-20)

3.2.4.7.

Das Fachprogramm soll überwachen, dass Verfügungs-
mittel des Hauptverwaltungsbeamten nicht überschrit-
ten werden. (Kriterium 2HHBew-21)

3.2.4.8.

Das Fachprogramm muss je Ergebnisplankonto und Pro-
dukt die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthalte-
nen Ermächtigungen überwachen. (Kriterium 2HHBew-22)

3.2.4.9.

Das Fachprogramm muss je Finanzplankonto und Produkt 
die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen 
Ermächtigungen überwachen. (Kriterium 2HHBew-23)

3.2.5.
Veränderung verfügbarer Mittel

3.2.5.1.

Das Fachprogramm muss über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen darstellen und ver-
walten können. (Kriterium 2HHBew-24)

3.2.5.2.

Das Fachprogramm ermöglicht die vollständige oder 
teilweise Sperrung von Aufwendungen und Auszahlun-
gen und berücksichtigt diese Sperrung bei der Mittel-
überwachung. (Kriterium 2HHBew-25)

3.2.5.3.

Das Fachprogramm unterstützt die Übertragung von 
Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr. Ermächti-
gungen für Investitionszahlungen bleiben automatisch 
bis zum Ende des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 
verfügbar. (Kriterium 2HHBew-26)

3.2.5.4.

Das Fachprogramm verändert die Verfügbarkeit auf den 
deckungsberechtigten Budgetkonten unter Berücksichti-
gung von Mindererträgen/-einzahlungen oder unter In-
anspruchnahme von Mehrerträgen/-einzahlungen auf 
den deckungspfl ichtigen Budgetkonten. (Kriterium 
2HHBew-27)

3.2.5.5.

Das Fachprogramm ermöglicht die Hinterlegung von 
über- und außerplanmäßigen Mitteln als verfügbare Mit-
tel auf Produktsachkonten. (Kriterium 2HHBew-28)

3.2.6.
Bewirtschaftung liquider Mittel

3.2.6.1.

Das Fachprogramm muss die Liquiditätsplanung unter-
stützen. (Kriterium 2HHBew-29)

3.2.6.2.

Das Fachprogramm muss bei Auszahlungen Fälligkeits-
termine verwalten und darstellen können. (Kriterium 
2HHBew-30)

3.2.6.3.

Das Fachprogramm muss die Verteilung der Auszahlun-
gen auf mehrere Geldinstitute unterstützen. (Kriterium 
2HHBew-31)

3.2.6.4.

Das Fachprogramm muss es ermöglichen, eine tägliche 
und jährliche Abstimmung der Finanzmittelkonten mit 
den Bankkonten durchzuführen. (Kriterium 2HHBew-32)
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3.2.7.
Anordnungen

3.2.7.1.

Die vom Fachprogramm erzeugte Anordnung enthält alle 
für den jeweiligen Finanzvorgang (Buchung beziehungs-
weise Zahlung) wesentlichen Informationen. Das Pro-
gramm soll ermöglichen, zusätzliche, anwenderindividu-
elle Informationen zum Buchungsfall auf der Anordnung 
darzustellen. (Kriterium 2HHBew-33)

3.2.7.2.

Das Fachprogramm unterstützt die Zuordnung von elek-
tronischen Rechnungsformaten und eingescannten Do-
kumenten zu Anordnungen. (Kriterium 2HHBew-34)

3.2.7.3.

Das Fachprogramm unterstützt die Erstellung von Sam-
melanordnungen zu einem Sachkonto. Diese enthalten 
die benötigten Sachinformationen zu den einzelnen Fi-
nanzvorgängen. (Kriterium 2HHBew-35)

3.2.7.4.

Das Fachprogramm unterstützt die Erstellung von Dau-
eranordnungen für wiederkehrende Finanzvorgänge. 
(Kriterium 2HHBew-36)

3.2.7.5.

Das Fachprogramm ermöglicht die Verarbeitung von 
Stornierungsanordnungen zur Korrektur. (Kriterium 
2HHBew-37)

3.2.7.6.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erfassung von An-
ordnungen für interne Leistungsverrechnungen. (Krite-
rium 2HHBew-38)

3.2.7.7.

Das Fachprogramm prüft die Gleichheit von Erträgen 
und Aufwendungen des Anordnungsvorganges für in-
terne Leistungsverrechnungen. (Kriterium 2HHBew-39)

3.2.7.8.

Das Fachprogramm ermöglicht die Bescheinigung der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit in elektro-
nischer Form. (Kriterium 2HHBew-40)

3.2.7.9.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erteilung von erfass-
ten Anordnungen sowie deren Übermittlung an die Zah-
lungsabwicklung (Kasse). (Kriterium 2HHBew-41)

3.2.7.10.

Das Fachprogramm übergibt mit der Anordnung die zur 
Buchung notwendigen Informationen abrufbar für die 
Zahlungsabwicklung (Kasse). (Kriterium 2HHBew-42)

3.2.7.11.

Bei Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit in elektronischer Form prüft das Fachpro-
gramm, dass diese bei der Erteilung der Anordnung vor-
liegen. (Kriterium 2HHBew-43)

3.2.7.12.

Das Fachprogramm ermöglicht die kontrollierte automa-
tisierte Übernahme von Anordnungsdaten aus Fremdver-
fahren über spezifi zierte Schnittstellen. (Kriterium 
2HHBew-44)

3.2.7.13.

Das Fachprogramm ermöglicht den – gegebenenfalls 
wiederholten – Druck von Anordnungen. (Kriterium 
2HHBew-45)

3.3.
Modul Buchführung

3.3.1.
Grundlagen

3.3.1.1.

Im Fachprogramm wird dokumentiert, wer, wann, welche 
Buchung durchführt. Die zu buchenden Anordnungen 
sind erkennbar, zum Beispiel anhand einer ID-Nummer. 
(Kriterium 3Bf-1)

3.3.1.2.

Das Fachprogramm gestattet gezielte Zugriffe auf eine 
Buchung beziehungsweise die differenzierte Auswahl von 
Anordnungen zu deren Verbuchung. (Kriterium 3Bf-2)

3.3.1.3.

Der buchende Bearbeiter kann Anordnungen vor deren 
Buchung oder Druck an den sachlich zuständigen Bear-
beiter zurückweisen. Die Rückgabe muss im Fachpro-
gramm kommentiert werden können. (Kriterium 3Bf-3)

3.3.1.4.

Das Fachprogramm ermöglicht die Prüfung der elektro-
nischen Signatur und der inhaltlichen Unversehrtheit 
von Anordnungen. (Kriterium 3Bf-4)

3.3.2.
Buchungen im Haupt- und Nebenbuch

3.3.2.1.

Das Fachprogramm unterstützt Buchungen auf die 
Sachkonten des Kontenrahmens. (Kriterium 3Bf-5)

3.3.2.2.

Das Fachprogramm unterstützt den buchenden Bearbei-
ter bei der Auswahl der für den Buchungsvorgang erfor-
derlichen Gegenkonten. (Kriterium 3Bf-6)

3.3.2.3.

Bei Buchungen, die in Vorverfahren erfasst wurden, ist 
die Verbindung zu den Ursprungsdaten herstellbar. (Kri-
terium 3Bf-7)

3.3.2.4.

Bei der Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten 
auf die Sachkonten des Kontenrahmens muss im Fach-
programm der Zusammenhang mit dem jeweiligen Kre-
ditor oder Debitor herstell- beziehungsweise erkennbar 
sein. (Kriterium 3Bf-8)

3.3.2.5.

Das Fachprogramm ermöglicht den vollständigen Druck 
des Hauptbuchs eines Haushaltsjahres mit den Informa-
tionen gemäß vorgenannter Kriterien. (Kriterium 3Bf-9)

3.3.2.6.

Das Fachprogramm unterstützt die Verarbeitung von Bu-
chungsinformationen aus Nebenbüchern. (Kriterium 
3Bf-10)

3.3.2.7.

Das Fachprogramm ermöglicht die automatisierte Über-
nahme von Buchungsinformationen aus Vorverfahren in 
das Hauptbuch. Die Datenübergabe wird protokolliert. 
(Kriterium 3Bf-11)

3.3.2.8.

Bei der programmgestützten Übernahme kumulierter 
Buchungen in das Hauptbuch können kennzeichnende 
Merkmale übernommen werden, die das Auffinden der 
Einzelbuchungen im Nebenbuch ermöglichen. (Krite-
rium 3Bf-12)
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3.3.2.9.

Bei der programmgestützten Übernahme kumulierter 
Buchungen in das Hauptbuch können die Detail-Infor-
mationen zu den eingeschlossenen Einzelbuchungen mit 
übernommen werden. (Kriterium 3Bf-13)

3.3.3.
Buchungsübersichten

3.3.3.1.

Mit dem Fachprogramm ist es möglich, die Buchungen 
periodengerecht lückenlos in der zeitlichen und sachli-
chen Ordnung darzustellen. (Kriterium 3Bf-14)

3.3.3.2.

Bei der Darstellung nach der sachlichen und zeitlichen 
Ordnung ist es möglich, Buchungen zu einem Vorgang 
zusammengefasst darzustellen. (Kriterium 3Bf-15)

3.3.3.3.

Mit dem Fachprogramm ist es möglich, die Buchungen 
nach ihren kennzeichnenden Merkmalen darzustellen. 
(Kriterium 3Bf-16)

3.3.3.4.

Mit dem Fachprogramm können Übersichten prüfungs-
relevanter Daten erzeugt und exportiert werden. (Krite-
rium 3Bf-17)

3.3.4.
Anforderungen Umsatzsteuer

3.3.4.1.

Das Fachprogramm ermöglicht die Speicherung und Ver-
waltung der für die Buchung und Verarbeitung der Um-
satzsteuer notwendigen Grunddaten. (Kriterium 3Bf-18)

3.3.4.2.

Das Fachprogramm ermöglicht die Speicherung und Ver-
waltung des Voranmeldungszeitraums je Haushaltsjahr. 
(Kriterium 3Bf-19)

3.3.4.3.

Das Fachprogramm ermöglicht die Speicherung und Ver-
waltung der verschiedenen Steuersätze für die Umsatz-
steuer. Dabei kann die zeitliche Gültigkeit der verschie-
denen Steuersätze hinterlegt werden. (Kriterium 3Bf-20)

3.3.4.4.

Das Fachprogramm ermöglicht die Speicherung und Ver-
waltung von Anteilen, zu denen in umsatzsteuerrechtlich 
relevanten Teilen der Kommune Lieferungen und Leis-
tungen erbracht werden. (Kriterium 3Bf-21)

3.3.4.5.

Das Fachprogramm ermöglicht die Einrichtung und Aus-
gestaltung der Buchführung in der Art, dass die Anfor-
derungen des Umsatzsteuergesetzes an die Aufzeich-
nung, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit umsatz-
steuerlicher Geschäftsvorfälle erfüllt werden können. 
(Kriterium 3Bf-22)

3.3.4.6.

Das Fachprogramm unterstützt den Aufbau eines Sys-
tems, welches die automatisierte Erfassung und Verar-
beitung umsatz- und vorsteuerrelevanter Geschäftsvor-
fälle leistet. (Kriterium 3Bf-23)

3.3.4.7.

Das Fachprogramm ermöglicht bei der Erfassung von 
Ausgangsrechnungen für umsatzsteuerbare Umsätze die 
Erstellung von Rechnungsdokumenten mit den vorge-
schriebenen Mindestinformationen sowie die Verarbei-
tung der Ausgangsrechnungen. (Kriterium 3Bf-24)

3.3.4.8.

Das Fachprogramm ermöglicht die Prüfung der auslän-
dischen Umsatzsteuer-Identifi kationsnummer des Rech-
nungsempfängers. (Kriterium 3Bf-25)

3.3.4.9.

Das Fachprogramm ermöglicht die Verprobung der ge-
buchten umsatzsteuer- und vorsteuer-relevanten Be-
träge. (Kriterium 3Bf-26)

3.3.4.10.

Das Fachprogramm ermöglicht für jeden festgelegten 
Voranmeldungszeitraum die Erstellung der Umsatzsteu-
ervoranmeldung sowie deren Berichtigung. Dabei erfolgt 
die Bereitstellung und Übermittlung eines Datensatzes 
für die Umsatzsteuervoranmeldung und alternativ, der 
Ausdruck der Umsatzsteuervoranmeldung entsprechend 
des amtlichen Formulars. (Kriterium 3Bf-27)

3.3.4.11.

Das Fachprogramm ermöglicht für den Besteuerungs-
zeitraum die Erstellung der Umsatzsteuererklärung so-
wie deren Berichtigung. (Kriterium 3Bf-28)

3.3.4.12.

Das Fachprogramm ermöglicht für den Meldezeitraum 
die Erstellung der zusammenfassenden Meldung sowie 
deren Berichtigung. (Kriterium 3Bf-29)

3.3.4.13.

Das Fachprogramm ermöglicht die übersichtliche Re-
cherche gespeicherter umsatz- und vor-steuerrelevanter 
Buchungen. (Kriterium 3Bf-30)

3.4.
Modul Zahlungsabwicklung (Kasse)

3.4.1.

Das Fachprogramm muss ermöglichen, dass Verpfl ichtun-
gen der Gemeinde erst bei Fälligkeit erfüllt werden. 
(Kriterium 4ZaK-1)

3.4.2.

Das Fachprogramm muss technisch die Trennung von 
Buchungsgeschäft (Prüfung und Feststellung des Zah-
lungsanspruches) und Zahlungsabwicklung unter Be-
rücksichtigung der rechtlich zulässigen Ausnahmen un-
terstützen. (Kriterium 4Zak-2)

3.4.3.

Im Fachprogramm ist zur Unterstützung der Liquiditäts-
planung der voraussichtliche zukünftige Bestand der Fi-
nanzrechnungskonten unter Einbeziehung zu erwarten-
der Einzahlungen oder Auszahlungen auf der Basis aller 
Elemente der Bewirtschaftung erkennbar. (Kriterium 
4ZaK-3)

3.4.4.

Das Fachprogramm unterstützt die Auslösung von Zah-
lungsvorgängen. (Kriterium 4ZaK-4)

3.4.5.

Das Fachprogramm erstellt einen Zahlungsvorschlag. 
Der Zahlungsvorschlag kann durch Filterkriterien auf 
bestimmte Bereiche beschränkt werden. Das kontrol-
lierte Entfernen einzelner Positionen vom Zahlungsvor-
schlag ist möglich. Werden Posten bei der Zahlung nicht 
berücksichtigt (vom Zahlungsvorschlag entfernt), muss 
deren automatische Rückführung in den vorherigen Sta-
tus erfolgen. (Kriterium 4ZaK-5)

3.4.6

Das Fachprogramm ermöglicht die Durchführung der 
maschinellen Zahlungsbuchungen und die Zusammen-
stellung der für den elektronischen Zahlungsverkehr re-
levanten Daten. (Kriterium 4ZaK-6)
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3.4.7.

Das Fachprogramm erzeugt bei der Abwicklung von 
Zahlungen eine Übersicht der Zahlungsvorgänge. (Krite-
rium 4ZaK-7)

3.4.8.

Mit dem Fachprogramm ist es möglich, eine Übersicht 
offener Posten zu erzeugen. (Kriterium 4Zak-8)

3.4.9.

Das Fachprogramm ermöglicht die Ermittlung und Dar-
stellung überzahlter offener Posten. (Kriterium 4ZaK-9)

3.4.10.

Das Fachprogramm ermöglicht die manuelle Zuordnung 
von einzelnen Einzahlungen zu einem oder mehreren of-
fenen Posten. (Kriterium 4ZaK-10)

3.4.11.

Das Fachprogramm ermöglicht die Eingabe und Ausfüh-
rung schwebepostenwirksamer Buchungen von Last-
schrifteinzügen und unbaren Auszahlungen und den da-
mit einhergehenden Ausgleich offener Posten. (Kriterium 
4ZaK-11)

3.4.12.

Das Fachprogramm ermöglicht den manuellen Ausgleich 
von Schwebeposten. (Kriterium 4ZaK-12)

3.4.13.

Das Fachprogramm ermöglicht den Nachweis von Be-
stand und Veränderungen der für den Zahlungsverkehr 
bei Geldinstituten errichteten Konten. (Kriterium 4ZaK-
13)

3.4.14.

Bei der automatisierten Zahlungszuordnung werden im 
Fachprogramm lediglich tatsächlich fällige offene Posten 
berücksichtigt. (Kriterium 4ZaK-14)

3.4.15.

Das Fachprogramm unterstützt die automatische Zuord-
nung von Zahlungseingängen zu einem offenen Posten 
auf der Grundlage von Zahlungsinformationen, die von 
Geldinstituten übermittelt wurden. (Kriterium 4ZaK-15)

3.4.16.

Das Fachprogramm unterstützt die automatische Zuord-
nung von Zahlungseingängen zu mehreren offenen Pos-
ten auf der Grundlage von Zahlungsinformationen, die 
von Geldinstituten übermittelt wurden. (Kriterium 
4ZaK-16)

3.4.17.

Das Fachprogramm unterstützt die manuelle Zuordnung 
von Zahlungseingängen zu einzelnen offenen Posten auf 
der Grundlage von Zahlungsinformationen, die von 
Geldinstituten übermittelt wurden. (Kriterium 4ZaK-17)

3.4.18.

Das Fachprogramm ermöglicht die Aufhebung von ma-
schinell und manuell getroffenen Zuordnungen eingele-
sener Kontoauszugsinformationen zu offenen Posten. 
(Kriterium 4ZaK-18)

3.4.19.

Das Fachprogramm ermöglicht die Darstellung der nicht 
zugeordneten eingelesenen Kontoauszugsinformationen 
zu offenen Posten. (Kriterium 4ZaK-19)

3.4.20.

Das Fachprogramm ermöglicht die Darstellung der ma-
schinell und manuell getroffenen Zuordnungen eingele-
sener Kontoauszugsinformationen zu offenen Posten als 
Zuordnungsvorschlag. (Kriterium 4ZaK-20)

3.4.21.

Das Fachprogramm ermöglicht auf der Basis des Zuord-
nungsvorschlags die Buchung der maschinell und manu-
ell getroffenen Zuordnungen eingelesener Kontoauszugs-
informationen und den Ausgleich der offenen Posten. 
(Kriterium 4ZaK-21)

3.4.22.

Das Fachprogramm ermöglicht den maschinellen Aus-
gleich von Schwebeposten auf der Grundlage eingelese-
ner Kontoauszugsinformationen. (Kriterium 4ZaK-22)

3.4.23.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung und den 
Ausdruck des Tagesabschlusses, indem das Programm 
den Kassensollbestand ermittelt und diesen unter Aus-
weis der Schwebeposten dem Kassenistbestand gegen-
überstellt und Differenzen aufzeigt. (Kriterium 4ZaK-
23)

3.4.24.

Das Fachprogramm verhindert Veränderungen der von 
einem Tagesabschluss umfassten Buchungen. (Kriterium 
4ZaK-24)

3.4.25.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung der vier-
teljährlichen Kassenstatistik in schriftlicher oder in 
elektronischer Form. (Kriterium 4ZaK-25)

3.5.

Modul Forderungs- und Vollziehungsmanagement

3.5.1.

Bewirtschaftung von Forderungen

3.5.1.1.

Das Fachprogramm ermöglicht, dass Ansprüche der Ge-
meinde vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht 
und eingezogen werden können. (Kriterium 5FuV-1)

3.5.1.2.

Das Fachprogramm muss es ermöglichen, Einzahlungen 
zwecks Klärung vorläufi g zu verbuchen. Gegebenenfalls 
irrtümlich eingegangene Beträge müssen wieder ausge-
zahlt werden können. (Kriterium 5FuV-2)

3.5.2.

Mahnungen und Säumniszuschläge

3.5.2.1.

Das Fachprogramm unterscheidet bei der Forderungs-
verfolgung nach öffentlich-rechtlichen und privatrechtli-
chen Forderungen. (Kriterium 5FuV-3)

3.5.2.2.

Das Fachprogramm muss fällige Forderungen mahnen 
und die Berechnung der Mahnkosten und Säumniszu-
schläge darstellen können. (Kriterium 5FuV-4)

3.5.2.3.

Das Fachprogramm muss die (Einleitung der) Zwangs-
vollstreckung gemahnter Forderungen regeln und die 
Kosten hierfür darstellen können. (Kriterium 5FuV-5)

3.5.2.4.

Im Fachprogramm ist es möglich, für Forderungen ge-
genüber einem bestimmten Schuldner Mahnsperren fest-
zulegen. Diese können eingestellt werden für einzelne 
Forderungen, sämtliche Forderungen einer bestimmten 
Forderungsart sowie für alle Forderungen (Schuldner-
konto). (Kriterium 5FuV-6)
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3.5.2.5.

Das Fachprogramm unterstützt die automatisierte Er-
stellung einer Mahnvorschlagsliste. Dabei kann einge-
stellt werden, dass die Liste lediglich bestimmte Forde-
rungen mit vorab einstellbaren Eigenschaften (zum Bei-
spiel Kontenbereiche, Debitoren, Forderungsarten) 
enthält. (Kriterium 5FuV-7)

3.5.2.6.

Das Fachprogramm unterstützt die Beitreibung öffent-
lich-rechtlicher sowie privatrechtlicher Forderungen 
durch: die Möglichkeit zur Vergabe und Verwaltung von 
Mahnstufen, die automatisierte Erstellung einer Mah-
nung mit einem je Mahnstufe gespeicherten oder wähl-
barem Text, die wahlweise Festsetzung von Mahn- und 
Portogebühren, die Wiederholung der Mahnung bereits 
gemahnter Forderungen in derselben Mahnstufe. (Krite-
rium 5FuV-8)

3.5.2.7.

Das Fachprogramm unterstützt für öffentlich-rechtliche 
beziehungsweise privatrechtliche Forderungen die Er-
stellung von Mahnungen mit der Bezeichnung der Voll-
streckungsbehörde. (Kriterium 5FuV-9)

3.5.2.8.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erhebung und Fest-
setzung von Säumniszuschlägen für verspätet beglichene 
öffentlich-rechtliche Forderungen. Dabei erfolgt automa-
tisiert die Erstellung eines Bescheids zur Erhebung und 
Festsetzung von Säumniszuschlägen sowie die Buchung 
der Säumniszuschläge. (Kriterium 5FuV-10)

3.5.3.
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

3.5.3.1.

Das Fachprogramm unterstützt bei Stundung eines Ge-
samtbetrages oder von Teilbeträgen die Veränderung des 
Fälligkeitstermins (auch rückwirkend) und die Festle-
gung von Raten in einem Buchungsvorgang. (Kriterium 
5FuV-11)

3.5.3.2.

Das Kriterium entfällt.

3.5.3.3.

Das Fachprogramm unterstützt bei der Stundung sonsti-
ger Forderungen die Zinsberechnung für die gestundete 
Forderung für volle Zinstage, die Verwendung eines Zins-
satzes oder mehrerer Zinssätze sowie die Verbuchung der 
Stundungszinsen. (Kriterium 5FuV-13)

3.5.3.4.

Das Fachprogramm unterstützt die Aufhebung bezie-
hungsweise die Änderung einer Stundungsverfügung 
durch Stornierung der aufgehobenen oder veränderten 
Stundung einschließlich der Zinsberechnung, durch die 
Ermittlung des offenen Restbetrages einer aufgehobenen 
Stundung, durch die Möglichkeit, für die Forderung ei-
nen veränderten Betrag und neue Fälligkeitstermine 
festzulegen und die Zinsberechnung anzupassen sowie 
mit der Erstellung eines Veränderungsbescheides für 
Stundung und Zinsfestsetzung (gemeinsam oder ge-
trennt). (Kriterium 5FuV-14)

3.5.3.5.

Das Fachprogramm unterstützt die befristete und unbe-
fristete Niederschlagung von Haupt- und Nebenforde-
rungen. Dabei kann eine Niederschlagung zeitlich be-
fristet werden, der Niederschlagungsbetrag festgelegt 
werden und es erfolgt automatisiert die buchmäßige Nie-
derschlagung des Anspruchs sowie die Erstellung einer 
Niederschlagungsanordnung. Befristete Niederschlagun-
gen können im Fachprogramm in unbefristete Nieder-
schlagungen umgewandelt werden. Zu jeder befristeten 
Niederschlagung kann ein Wiedervorlage-Datum erfasst 
werden. (Kriterium 5FuV-15)

3.5.3.6.

Bei der Niederschlagung wird die Forderung automati-
siert wertberichtigt ausgebucht. (Kriterium 5FuV-16)

3.5.3.7.

Das Fachprogramm erzeugt eine Liste der niedergeschla-
genen Forderungen. Bei der Erzeugung der Niederschla-
gungsliste können die zu berücksichtigenden Datenbe-
reiche durch Filterkriterien eingeschränkt werden. (Kri-
terium 5FuV-17)

3.5.3.8.

Das Fachprogramm unterstützt den Erlass von Forde-
rungen. (Kriterium 5FuV-18)

3.5.3.9.

Bei Erlass wird die Forderung automatisiert wertberich-
tigend ausgebucht. (Kriterium 5FuV-19)

3.5.3.10.

Das Fachprogramm erzeugt eine Liste der im Haushalts-
jahr erlassenen Forderungen. Bei der Erzeugung der Er-
lassliste können die zu berücksichtigenden Datenberei-
che durch Filterkriterien eingeschränkt werden. (Krite-
rium 5FuV-20)

3.5.3.11.

Das Fachprogramm ermöglicht die Aussetzung der Voll-
ziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen der Ge-
meinde und deren Beendigung. (Kriterium 5FuV-21)

3.5.3.12.

Forderungen, deren Vollziehung ausgesetzt wurde, wer-
den im Fachprogramm entsprechend gekennzeichnet. Im 
Fachprogramm ist es möglich, den Vorgang bei der For-
derung zu kommentieren. (Kriterium 5FuV-22)

3.5.3.13.

Das Fachprogramm unterstützt bei der Zinsberechnung 
in Aussetzungsverfahren. (Kriterium 5FuV-23)

3.5.3.14.

Das Fachprogramm unterstützt das Ausbuchen von nicht 
beizutreibenden Forderungen aus dem laufenden Jahr 
beziehungsweise aus Vorjahren. (Kriterium 5FuV-24)

3.5.3.15.

Das Fachprogramm muss Kleinbetragsregelungen (so-
wohl zeitlich als auch wertmäßig) umsetzen können und 
unterstützt das automatisierte Ausbuchen von Kleinbe-
trägen. (Kriterium 5FuV-25)

3.5.4.
Verzugszinsen

3.5.4.1.

Das Fachprogramm unterstützt die Berechnung von Ver-
zugszinsen bei der Beitreibung privatrechtlicher Forde-
rungen unter Berücksichtigung des Eintretens des Verzu-
ges, der Anzahl voller Zinstage sowie eines Zinssatzes 
oder mehrerer Zinssätze. Das Fachprogramm unterstützt 
die automatisierte Verbuchung der Verzugszinsen. (Krite-
rium 5FuV-26)

3.5.4.2.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung von 
Schreiben zur Anforderung von Verzugskosten. (Krite-
rium 5FuV-27)

3.5.4.3.

Das Fachprogramm unterstützt die Kommunikation mit 
einem besonderen elektronischen Behördenpostfach 
(beBPo). (Kriterium 5FuV-28)
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3.6.
Modul Jahresabschluss/Bilanz

3.6.1.
Grundlagen Jahresabschluss

3.6.1.1.

Das Fachprogramm ermöglicht den Ausweis des Haus-
haltsjahres und des Namens der Gemeinde beziehungs-
weise des Gemeindeverbandes auf den Dokumenten zum 
Jahresabschluss. (Kriterium 6JaB-1)

3.6.1.2.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung der Doku-
mente zum Jahresabschluss zu einem beliebigen Zeit-
punkt. (Kriterium 6JaB-2)

3.6.1.3.

Das Fachprogramm unterstützt den Anwender / die An-
wenderin im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bei 
der Buchung von Rechnungsabgrenzungsposten. (Krite-
rium 6JaB-3)

3.6.1.4.

Das Fachprogramm gestattet im Rahmen der Jahresab-
schlussarbeiten die rechtlich zulässigen Korrektur- und 
Abschlussbuchungen nach Ablauf des betroffenen Haus-
haltsjahres. (Kriterium 6JaB-4)

3.6.1.5.

Das Fachprogramm ermöglicht zur Erstellung des Ge-
samtabschlusses den Export der notwendigen Werte in 
Drittverfahren. (Kriterium 6JaB-5)

3.6.1.6.

Das Fachprogramm ermöglicht die gegebenenfalls maß-
nahmenbezogene Prüfung der wertmäßigen Überein-
stimmung der Salden von zweckgebundenen Produkt-
sachkonten. (Kriterium 6JaB-6)

3.6.1.7.

Das Fachprogramm erstellt eine Übersicht über die teil-
weise realisierten Vormerkungen zur Inanspruchnahme 
verfügbarer Mittel des Haushaltsjahres. (Kriterium 
6JaB-7)

3.6.1.8.

Das Fachprogramm ermöglicht Bildung und Weiterüber-
tragung von Ermächtigungsübertragungen pro Produkt-
sachkonto. (Kriterium 6JaB-8)

3.6.1.9.

Das Fachprogramm verhindert die Bildung von Ermäch-
tigungsübertragungen, wenn für diese kein entsprechen-
der Haushaltsvermerk im Rahmen der Haushaltsplanung 
vorgesehen wurde und es sich nicht um zweckgebundene 
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund 
rechtlicher Verpfl ichtungen handelt. (Kriterium 6JaB-9)

3.6.1.10.

Das Fachprogramm erzeugt eine Übersicht der auf den 
Produktsachkonten gegebenenfalls maßnahmenbezogen 
gebildeten und weiterübertragenen Ermächtigungsüber-
tragungen. (Kriterium 6JaB-10)

3.6.1.11.

Das Fachprogramm unterstützt bei der Berechnung der 
Pauschalwertberichtigung auf Forderungen. (Kriterium 
6JaB-11)

3.6.1.12.

Das Fachprogramm ermöglicht die Ermittlung, Bearbei-
tung und Darstellung von Abschreibungen. (Kriterium 
6JaB-12)

3.6.1.13.
Das Fachprogramm unterstützt die Ermittlung, Bearbei-
tung und Darstellung von Rückstellungen. (Kriterium 
6JaB-13)

3.6.1.14.
Das Fachprogramm unterstützt bei der Erstellung von 
Inventuraufnahmelisten. (Kriterium 6JaB-14)

3.6.1.15.
Das Programm ermöglicht die Erfassung der Inventur-
werte und die Erstellung von Inventurdifferenzlisten. Es 
können Erfassungskommentare hinzugefügt werden. 
(Kriterium 6JaB-15)

3.6.1.16.
Das Fachprogramm ermöglicht den Abschluss aller für 
den Jahresabschluss notwendigen Konten. (Kriterium 
6JaB-16)

3.6.1.17.
Das Fachprogramm ermöglicht die Übertragung der 
Schlussbestände der Bilanzkonten aus dem laufenden 
Haushaltsjahr als Anfangsbestände in das folgende 
Haushaltsjahr. (Kriterium 6JaB-17)

3.6.1.18.
Das Fachprogramm ermöglicht die Übertragung der of-
fenen Posten des laufenden Haushaltsjahres in das fol-
gende Haushaltsjahr. (Kriterium 6JaB-18)

3.6.1.19.
Das Fachprogramm ermöglicht die Sperrung eines abge-
schlossenen Haushaltsjahres zu einem bestimmbaren 
Zeitpunkt. (Kriterium 6JaB-19)

3.6.1.20.
Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung des Anla-
genspiegels entsprechend der Verwaltungsvorschrift 
Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu Be-
stimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverord-
nung Nordrhein-Westfalen (VV Muster zur GO NRW und 
KomHVO NRW). (Kriterium 6JaB-20)

3.6.1.21.
Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung des Forde-
rungsspiegels entsprechend der VV Muster zur GO NRW 
und KomHVO NRW. (Kriterium 6JaB-21)

3.6.1.22.
Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung des Ver-
bindlichkeitenspiegels entsprechend der VV Muster zur 
GO NRW und KomHVO NRW. (Kriterium 6JaB-22)

3.6.1.23.
Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung des Eigen-
kapitalspiegels entsprechend der VV Muster zur GO 
NRW und KomHVO NRW. (Kriterium 6JaB-23)

3.6.1.24.
Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung der Jah-
resrechnungsstatistik in schriftlicher oder elektronischer 
Form. (Kriterium 6JaB-24)

3.6.1.25.
Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung der Ergeb-
nisrechnung. (Kriterium 6JaB-25)

3.6.1.26.
Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung einer Teil-
ergebnisrechnung. (Kriterium 6JaB-26)

3.6.1.27.
Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung der Fi-
nanzrechnung. (Kriterium 6JaB-27)
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3.6.1.28.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung der Teilfi -
nanzrechnungen. (Kriterium 6JaB-28)

3.6.1.29

Das Kriterium entfällt (Kriterium 6JaB-29)

3.6.2.

Bilanz

3.6.2.1.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung und Dar-
stellung der Struktur der kommunalen Bilanz entspre-
chend der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW. 
(Kriterium 6JaB-30)

3.6.2.2.

Das Fachprogramm ermöglicht die Bildung und Bearbei-
tung von Bilanzkonten unter Verwendung des anwender-
individuellen Kontenplans. (Kriterium 6JaB-31)

3.6.2.3.

Das Fachprogramm verhindert die mehrfache Anlage 
von Bilanzkonten. (Kriterium 6JaB-32)

3.6.2.4.

Das Fachprogramm leistet die automatisierte Übertra-
gung des Ergebnisses der Ergebnisrechnung in die Bi-
lanz. (Kriterium 6JaB-33)

3.7.

Modul Anlagenbuchhaltung

3.7.1.

Grundlagen Anlagenbuchhaltung

3.7.1.1.

Das Fachprogramm ermöglicht eine übersichtliche, 
nachvollziehbare und recherchierbare Speicherung der 
Vermögensobjekte. (Kriterium 7Ab-1)

3.7.1.2.

Im Fachprogramm können gleichartige Vermögensgegen-
stände zu Gesamtobjekten zusammengefasst werden, die 
Teilobjekte können als untergeordnet gekennzeichnet 
werden. (Kriterium 7Ab-2)

3.7.1.3.

Das Fachprogramm ermöglicht die Einrichtung speziel-
ler Anlagegruppen für jeweils gleichartige Anlageob-
jekte. Je Anlagegruppe können spezifi sche Merkmale zur 
Erfassung und Auswertung vorgesehen werden. (Krite-
rium 7Ab-3)

3.7.1.4.

Das Fachprogramm ermöglicht die Verbindung von Fi-
nanzvorgängen mit Zugängen im Anlagevermögen. (Kri-
terium 7Ab-4)

3.7.1.5.

Zusammen mit den Anlageobjekten können im Fachpro-
gramm Hinweise gespeichert werden, die einen Rückschluss 
auf die Art der Bewertung zulassen. (Kriterium 7Ab-5)

3.7.1.6.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erfassung von anla-
genbezogenen Maßnahmen, die zu einer Wertänderung 
führen. Die Maßnahmen können nachvollziehbar ge-
kennzeichnet, kategorisiert und ihre Wirkung (Ab-/Zu-
schreibung, Veränderung der Nutzungsdauer) korrekt bi-
lanziert werden. (Kriterium 7Ab-6)

3.7.1.7.

Das Fachprogramm ermöglicht die Bildung von Festwer-
ten für Vermögensgegenstände. Diese Festwerte führen 
zu keinen Abschreibungen. (Kriterium 7Ab-7)

3.7.1.8.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erfassung und Verar-
beitung der Zu- und Abgänge und Teilzugänge und Teil-
abgänge von Vermögensgegenständen. (Kriterium 7Ab-8)

3.7.1.9.

Das Fachprogramm ermittelt bei Abgangsbuchungen in 
der Anlagenbuchhaltung automatisch die planmäßigen 
Abschreibungen bis zum Abgangszeitpunkt und den dar-
aus resultierenden Restbuchwert. (Kriterium 7Ab-9)

3.7.1.10.

Das Fachprogramm verarbeitet Anlagenverkäufe nach 
der Bruttomethode. (Kriterium 7Ab-10)

3.7.1.11.

Das Fachprogramm ermöglicht bei Abgangsbuchungen 
in der Anlagenbuchhaltung die automatische Erstellung 
und Übergabe der entsprechenden Anordnungen für Bu-
chungen in der Finanzbuchhaltung. (Kriterium 7Ab-11)

3.7.1.12.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erfassung und Verar-
beitung von Umbuchungen von Vermögensgegenständen. 
(Kriterium 7Ab-12)

3.7.1.13.

Das Fachprogramm unterstützt bei Umbuchungen von 
Vermögensgegenständen die Verbindung zwischen der 
Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung mit 
dem Ziel, diese Geschäftsvorfälle in einem der beiden 
Systeme zu erfassen und darauf aufbauend die relevan-
ten Daten an das andere System übergeben zu können. 
(Kriterium 7Ab-13)

3.7.1.14.

Das Fachprogramm ermöglicht die Erfassung und Verar-
beitung von Änderungen der Nutzungsdauer von Vermö-
gensgegenständen. (Kriterium 7Ab-14)

3.7.2.
Anlagenspiegel

3.7.2.1.

Das Fachprogramm ermöglicht die Darstellung der 
Struktur des Anlagenspiegels entsprechend der für 
Nordrhein-Westfalen geltenden Muster (Gliederung, 
Spalten, Summen und Erläuterungen). (Kriterium 7Ab-
15)

3.7.2.2.

Das Fachprogramm unterstützt die Umbuchung von An-
lageobjekten zwischen den Anlageklassen laut Bilanz. 
(Kriterium 7Ab-16)

3.7.3.
Inventurunterstützung

3.7.3.1.

Das Fachprogramm unterstützt das automatisierte Ver-
buchen von Inventurdifferenzen. (Kriterium 7Ab-17)

3.7.3.2.

Verbuchte Inventurdifferenzen sind im Nachhinein als 
solche erkennbar. (Kriterium 7Ab-18)

3.7.3.3.
Das Fachprogramm ermöglicht die Erstellung eines Be-
standsverzeichnisses auf der Grundlage von wählbaren 
Auswahlkriterien. (Kriterium 7Ab-19)
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3.7.3.4.

Das Programm ermöglicht die Erstellung von Einzel-
nachweisen für die gespeicherten Gegenstände des Anla-
gevermögens und Sonderposten. (Kriterium 7Ab-20)

3.7.3.5.

Das Fachprogramm ermöglicht die Sperrung des Bu-
chungsbestandes der Anlagenbuchhaltung für ein abzu-
schließendes Haushaltsjahr zu einem vom Anwender be-
ziehungsweise von der Anwenderin bestimmbaren Zeit-
punkt. (Kriterium 7Ab-21)

3.7.3.6.

Im Fachprogramm sind die vorgegebenen Nutzungsdau-
ern zu den Arten der Vermögensgegenstände hinterlegt; 
dies soll auch den gesetzlichen Fall der Komponentenan-
sätze (§ 36 Absatz 2 KomHVO NRW) einschließen. (Kri-
terium 7Ab-22)

3.7.4.

Abschreibungen und GWGs

3.7.4.1.

Im Fachprogramm können ortsspezifi sche Nutzungsdau-
ern der Vermögensgegenstände eingestellt werden. Das 
Fachprogramm ermöglicht den Abgleich zwischen vorge-
gebenen und ortsspezifi schen Nutzungsdauern. Diese 
können für Prüfungen der Aufsichtsbehörde als Listen 
bereitgestellt werden. (Kriterium 7Ab-23)

3.7.4.2.

Das Fachprogramm unterstützt die automatisierte Ver-
wendung der vorgegebenen Abschreibungszeiträume 
entsprechend der Zuordnung der Anlageobjekte zu den 
Bilanzkonten. (Kriterium 7Ab-24)

3.7.4.3.

Das Fachprogramm ermöglicht die korrekte Ermittlung 
und Verbuchung von Abschreibungen auf das Anlagever-
mögen nach der linearen Methode auf der Basis der ört-
lichen Abschreibungszeiträume. (Kriterium 7Ab-25)

3.7.4.4.

Das Fachprogramm unterstützt die automatisierte Recher-
che nach Anlagegütern mit von der örtlichen beziehungs-
weise Vorgabe des Landes Nordrhein-Westfalen abwei-
chenden Abschreibungszeiträumen. (Kriterium 7Ab-26)

3.7.4.5.

Das Fachprogramm ermöglicht die korrekte Ermittlung 
und Verbuchung von Abschreibungen auf das Anlagever-
mögen nach der degressiven Methode. (Kriterium 7Ab-
27)

3.7.4.6.

Das Fachprogramm ermöglicht die korrekte Ermittlung 
und Verbuchung von Leistungsabschreibungen auf das 
Anlagevermögen. (Kriterium 7Ab-28)

3.7.4.7.

Das Fachprogramm unterstützt die Erfassung und Ver-
buchung von außerplanmäßigen Abschreibungen. (Krite-
rium 7Ab-29)

3.7.4.8.

Das Fachprogramm unterstützt die Verlängerung der 
Restnutzungsdauer im Zusammenhang mit Instandset-
zungen. (Kriterium 7Ab-30)

3.7.4.9.

Das Fachprogramm ermittelt anteilige Abschreibungen 
bei unterjährigen Zugängen zu den Anlageobjekten. 
Grundlage ist die Anzahl der vollen Monate der anteili-
gen Nutzung des Anlagegutes. (Kriterium 7Ab-31)

3.7.4.10.

Das Fachprogramm ermittelt anteilige Abschreibungen 
bei unterjährigen Abgängen zu den Anlageobjekten. 
Grundlage ist die Anzahl der vollen Monate der anteili-
gen Nutzung des Anlagegutes. (Kriterium 7Ab-32)

3.7.4.11.

Das Fachprogramm unterstützt die Erfassung von „An-
lagen im Bau“ ohne erfolgswirksame Abschreibungen. 
(Kriterium 7Ab-33)

3.7.4.12.

Das Fachprogramm unterstützt automatisch die volle 
Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit 
einem Nettowert bis 800 Euro im Jahr des Erwerbs. (Kri-
terium 7Ab-34)

3.7.4.13.

Das Fachprogramm ermöglicht die korrekte Buchung der 
ermittelten Abschreibungen und Zuschreibungen in der 
Anlagenbuchhaltung. (Kriterium 7Ab-35)

3.7.4.14.

Das Fachprogramm ermöglicht für Abschreibungen und 
Zuschreibungen in der Anlagenbuchhaltung die automa-
tische Erstellung und Übergabe der entsprechenden An-
ordnungen für Buchungen in der Finanzbuchhaltung. 
(Kriterium 7Ab-36)

3.7.5.

Sonderposten und Rückstellungen

3.7.5.1.

Das Fachprogramm ermöglicht die Ermittlung, Bearbei-
tung und Darstellung von Sonderposten. (Kriterium 
7Ab-37)

3.7.5.2.

Das Fachprogramm unterstützt die Differenzierung von 
Sonderposten. (Kriterium 7Ab-38)

3.7.5.3.

Das Fachprogramm unterstützt die Bildung von Sonder-
posten der Anlageobjekte entsprechend den erhaltenen 
zweckgebundenen Zuwendungen und Beiträgen für In-
vestitionen. (Kriterium 7Ab-39)

3.7.5.4.

Das Fachprogramm unterstützt die Aufl ösung von Son-
derposten entsprechend der Abnutzung des bezuschuss-
ten Vermögensgegenstandes. (Kriterium 7Ab-40)

4.

Modul Rechnungsworkfl ow

4.1.

Grundlagen

4.1.1.

Das Fachprogramm unterstützt grundsätzlich den Da-
tenaustauschstandard XRechnung. Es kann auch ein an-
derer Datenaustauschstandard verwendet werden, wenn 
er den Anforderungen der europäischen Norm für die 
elektronische Rechnungsstellung entspricht. (Kriterium 
8RWf-1)

4.1.2.

Das Fachprogramm stellt sicher, das personenbezogene 
Daten, die durch die elektronische Rechnungsstellung 
übermittelt und empfangen wurden, nur zur Erfüllung 
der haushaltsrechtlichen Vorgaben verarbeitet werden. 
(Kriterium 8RWf-2)
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4.2.
Rechnungseingang

4.2.1.

Das Fachprogramm prüft bei ein- bzw. ausgehenden 
elektronischen Rechnungen, ob neben den umsatzsteuer-
rechtlichen Rechnungsbestandteilen mindestens fol-
gende Angaben enthalten sind:

1.  eine Identifi kationsnummer zur Adressierung des 
Rechnungsempfängers,

2.  die Bankverbindungsdaten,

3.  die Zahlungsbedingungen und

4.  eine De-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse des 
Rechnungsstellers.

Das Fachprogramm soll zusätzlich eine eindeutige Iden-
tifi zierung des Lieferanten sowie Informationen zur 
Identifi zierung der Bestellung und eine Kostenzuord-
nung erkennen und verarbeiten können. (Kriterium 
8RWf-3)

4.2.2.

Das Fachprogramm prüft ein- bzw. ausgehende elektro-
nische Rechnungen automatisiert auf ihre formale Feh-
lerlosigkeit. Die Ablehnung einer formal fehlerhaften 
elektronischen Rechnung erfolgt automationsunterstützt. 
In diesem Fall ist der Rechnungssteller oder der Rech-
nungssender über die Ablehnung zu informieren. (Krite-
rium 8RWf-4)

4.2.3.

Das Fachprogramm unterstützt, dass weitere Belege zu 
bestehenden Vorgängen ergänzt bzw. mit einem Vorgang 
verknüpft werden können. (Kriterium 8RWf-5)

4.2.4.

Das Fachprogramm unterstützt die Sichtbarmachung 
von elektronischen Rechnungsformaten (z. B. in einer Va-
lidierungsansicht) und stellt sicher, dass die ausgelese-
nen Beleginhalte vollständig und korrekt sind. (Krite-
rium 8RWf-6)

4.2.5.

Das Fachprogramm verfügt über die Möglichkeit, pa-
piergebundene Eingänge entsprechend den Anforderun-
gen an eine elektronische Weiterverarbeitung aufbereiten 
zu können. Hierbei werden die relevanten Daten auto-
matisch erkannt und im notwendigen Format bereitge-
stellt. (Kriterium 8RWf-7)

4.2.6.

Das Fachprogramm unterstützt, das eine den rechtlichen 
Vorgaben entsprechende Archivierung aller formal kor-
rekten Belege sofort nach dem Einlesen möglich ist. (Kri-
terium 8RWf-8)

4.2.7.

Das Fachprogramm unterstützt, dass weitere Belege zu 
archivierten Vorgängen ergänzt bzw. mit einem Vorgang 
verknüpft werden können. (Kriterium 8RWf-9)

4.3.
Übergabe in den Geschäftsgang

4.3.1.

Mit dem Fachprogramm können generelle und örtliche 
Regelungen zum Geschäftsgang umgesetzt werden. Da-
bei soll eine fl exible Darstellung der Arbeitsabläufe ent-
sprechend der örtlichen Regelungen möglich sein. (Krite-
rium 8RWf-10)

4.3.2.

Das Fachprogramm verfügt über geeignete Funktionali-
täten, die eine Veränderung der Belege im Geschäftsgang 
verhindern. (Kriterium 8RWf-11)

4.3.3.

Das Fachprogramm verfügt über Funktionalitäten, mit 
denen Belege in Einzelfällen zurückgestellt werden kön-
nen. Dies wird entsprechend protokolliert. (Kriterium 
8RWf-12)

4.3.4.

Das Fachprogramm gewährleistet, dass Belege nur von 
dafür autorisierten Personen gezeichnet werden können. 
Alle Zeichnungsvorgänge werden pro Sitzung protokol-
liert und gespeichert. (Kriterium 8RWf-13)

4.3.5.

Das Fachprogramm ermöglicht die Bescheinigung der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit in elektroni-
scher Form. (Kriterium 8RWf-14)

4.3.6.

Bei Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit in elektronischer Form prüft das Fachpro-
gramm, dass diese bei der Erteilung der Anordnung vor-
liegen. (Kriterium 8RWf-15)

4.3.7.

Das Fachprogramm gewährleistet die notwendige Ver-
antwortungsabgrenzung und -zuordnung durch Tren-
nung der Erfassung von ermittelten zahlungsrelevanten 
Daten, deren Prüfung und Freigabe sowie die Feststel-
lung der Richtigkeit und die Anordnung sowie die Un-
veränderbarkeit festgestellter oder angeordneter Daten. 
(Kriterium 8RWf-16)

4.3.8.

Das Fachprogramm bietet Funktionalitäten, mit denen 
der Geschäftsgang überwacht und analysiert werden 
kann. Die sich im Geschäftsgang befi ndlichen Belege 
können angezeigt werden. (Kriterium 8RWf-17)

4.4.
Archivierung

4.4.1.

Aus der Dokumentation zum Fachprogramm muss er-
sichtlich sein, wie die elektronischen Belege erfasst, 
empfangen, verarbeitet, ausgegeben und aufbewahrt 
werden. (Kriterium 8RWf-18)

4.4.2.

Das Fachprogramm gewährleistet, dass alle notwendigen 
Belege ab dem Zeitpunkt des Vollzuges der Anordnung 
revisionssicher archiviert werden können. Mit Vollzug 
der Anordnung sollte ein entsprechendes Protokoll ge-
fertigt werden. (Kriterium 8RWf-19)

4.5.
Grundsätzliche Anforderungen Fakturierung

4.5.1.

Das Fachverfahren ermöglicht die Speicherung und Ver-
waltung der für die Buchung und Verarbeitung der Um-
satzsteuer notwendigen Grunddaten. (Kriterium 8RWf-
20)

4.5.2.

Das Fachverfahren ermöglicht bei der Erfassung von 
Ausgangsrechnungen für umsatzsteuerbare Umsätze die 
Erstellung von Rechnungsdokumenten mit den vorge-
schriebenen Mindestinformationen sowie die Verarbei-
tung der Ausgangsrechnungen. (Kriterium 8RWf-21)

4.5.3.

Das Fachverfahren ermöglicht die Prüfung der ausländi-
schen Umsatzsteuer-Identifi kationsnummer des Rech-
nungsempfängers. (Kriterium 8RWf-22)
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5.
Modul kommunale Kredit- und Darlehensbewirtschaftung

5.1.
Grundlagen

5.1.1.

Das Fachprogramm muss zwischen Krediten für Investi-
tionen und Krediten zur Liquiditätssicherung unter-
scheiden können. (Kriterium 9Kre-1)

5.2.
Kredite für Investitionen und zur Umschuldung

5.2.1.

Das Fachprogramm bietet Möglichkeiten die Vorausset-
zungen einer rechtskonformen Kreditaufnahme zu über-
prüfen. (Kriterium 9Kre-2)

5.2.2.

Das Fachprogramm unterstützt die Einholung und Aus-
wertung von Angeboten zu Krediten. Dabei verfügt das 
Programm über Funktionalitäten, mit denen die Wirt-
schaftlichkeit der Angebote bzw. der Vertragselemente 
bewertet werden können. (Kriterium 9Kre-3)

5.2.3.

Das Fachprogramm unterstützt die Ermittlung des effek-
tiven Jahreszinses unter Berücksichtigung aller mit der 
Kreditaufnahme verbundenen Kosten. (Kriterium 9Kre-4)

5.2.4.

Das Fachprogramm verfügt über Funktionalitäten, mit 
denen die Zinsentwicklung in Hinblick auf die Laufzeit 
der konkreten Zinsbelastung beobachtet werden kann. 
Die Darstellung des kommunalen Schuldenportfolios so-
wie von möglichen Zinsänderungsrisiken soll möglich 
sein. (Kriterium 9Kre-5)

5.2.5.

Das Fachprogramm soll eine Verbindung zwischen der 
Laufzeit und Tilgung des aufgenommenen Kredites und 
der damit fi nanzierten Vermögensgegenstände ermögli-
chen bzw. darstellen können. (Kriterium 9Kre-6)

5.2.6.

Das Fachprogramm soll bei der Berechnung des Kredit-
entgeltes besondere Kündigungs- oder Optionsrechte der 
Kommune berücksichtigen können, soweit diese verein-
bart wurden. (Kriterium 9Kre-7)

5.2.7.

Das Fachprogramm unterstützt die gesonderte Darstel-
lung kommunaler Investitionsförderungen, soweit eine 
Gemeinde Kredite aufgenommen hat und diese inner-
halb Ihrer Beteiligungslandschaft zur Verfügung stellt. 
(Kriterium 9Kre-8)

5.2.8.

Das Fachprogramm unterstützt die Verarbeitung der ge-
troffenen Vereinbarungen und deren Darstellung bei ei-
ner Weitergabe von Krediten durch die Gemeinde in der 
Bilanz bzw. im Anhang zur Bilanz der Gemeinde. (Krite-
rium 9Kre-9)

5.2.9.

Das Fachprogramm unterstützt die Verarbeitung von 
Zinsderivaten. Dabei müssen Zinsderivate bereits beste-
henden Krediten zugeordnet werden können. (Kriterium 
9Kre-10)

5.2.10.

Das Fachprogramm muss eine Gesamtschau auf das be-
stehende Kreditportfolio der Gemeinde ermöglichen. Das 
Programm soll warnen, wenn durch die Zinsderivate be-
stehende Zinsrisiken erhöht werden. (Kriterium 9Kre-11)

5.2.11.

Das Fachprogramm ermöglicht, Chancen und Risiken 
von Zinsderivaten nach fachlichen Gesichtspunkten dar-
zustellen. In diesem Zusammenhang soll das Programm 
eine Dokumentation der abgeschlossenen Finanzge-
schäfte hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Grundlagen 
ermöglichen. (Kriterium 9Kre-12)

5.2.12.

Das Programm ermöglicht während der Laufzeit der 
Zinsderivate eine anhaltende Risikokontrolle sowie die 
Erstellung von aussagekräftigen Dokumentationen für 
ein einschlägiges Berichtswesen. (Kriterium 9Kre-13)

5.2.13.

Das Fachprogramm ermöglicht eine sachgerechte Ana-
lyse der bestehenden Sicherungsbeziehungen. (Kriterium 
9Kre-14)

5.2.14.

Das Fachprogramm bietet Möglichkeiten, örtliche gere-
gelte Anforderungen und Regelungen an Zinsderivaten 
produktiv umzusetzen. (Kriterium 9Kre-15)

5.2.15.

Das Fachprogramm muss die Bearbeitung von Krediten 
in fremder Währung unterstützen. (Kriterium 9Kre-16)

5.2.1.8.

Bei der Aufnahme von Krediten in fremder Währung 
muss das Fachprogramm die Gemeinde bei der Risiko-
vorsorge unterstützen, in dem die Bildung einer Rück-
stellung nach § 37 Absatz 6 KomHVO NRW unterstützt 
wird. (Kriterium 9Kre-17)

5.3.

Kredite zur Liquiditätssicherung

5.3.1.

Vor der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssiche-
rung unterstützt das Fachprogramm eine Prüfung, ob der 
in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag be-
achtet wird. (Kriterium 9Kre-18)

5.3.2.

Das Fachprogramm unterstützt die Erfassung und Dar-
stellung der Kredite zur Liquiditätssicherung in der Fi-
nanzrechnung bzw. im Jahresabschluss der Gemeinde so-
wie den Überblick über die Verstärkung der liquiden 
Mittel der Gemeinde auf der Passivseite der Bilanz. (Kri-
terium 9Kre-19)

5.3.3.

Das Fachprogramm ermöglicht die Darstellung und Be-
rücksichtigung der von der Gemeinde vereinbarten 
Laufzeit von Krediten zur Liquiditätssicherung. (Krite-
rium 9Kre-20)

5.3.4.

Das Fachprogramm unterstützt die Darstellung des An-
teils der Kredite zur Liquiditätssicherung am Gesamtbe-
stand der Gemeinde, für den Zinsvereinbarungen über 
eine mehrjährige Laufzeit getroffen wurden. (Kriterium 
9Kre-21)

5.3.5.

Das Fachprogramm berücksichtigt bei Zins- und / oder 
Liquiditätsvereinbarungen den Bestand an Krediten zur 
Liquiditätssicherung zum Abschlussstichtag des Vorjah-
res. Es wird programmseitig ermöglicht, bei bereits ein-
gegangenen Zinsvereinbarungen die Restlaufzeiten zu-
grunde zu legen. (Kriterium 9Kre-22)
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5.3.6.

Das Fachprogramm unterstützt die Einrichtung eines Li-
quiditätsverbundes der Gemeinde und ihrer Beteiligun-
gen. (Kriterium 9Kre-23)

5.3.7.

Das Fachprogramm ermöglicht die Darstellung der zwi-
schen den Beteiligten abgestimmten Grundlagen. Die je-
weiligen Verbindlichkeiten und Forderungen müssen den 
Beteiligten eindeutig zuzuordnen sein. (Kriterium 9Kre-24)

5.3.8.

Das Fachprogramm unterstützt bei einem Liquiditäts-
verbund die Darstellung eines eigenen Verrechnungskon-
tos der Gemeinde. (Kriterium 9Kre-25)

5.3.9.

Das Fachprogramm ermöglicht die explizite Darstellung 
der mit der Einrichtung eines Liquiditätsverbundes ver-
bundenen Risiken. (Kriterium 9Kre-26)

5.3.10.

Das Fachprogramm unterstützt die Gemeinde bei der Si-
cherstellung, dass auch in einem Liquiditätsverbund der 
in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag an 
Krediten zur Liquiditätssicherung nicht überschritten 
wird. (Kriterium 9Kre-27)

5.4.
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

5.4.1.

Das Fachprogramm unterstützt die Bearbeitung kredit-
ähnlicher Rechtsgeschäfte der Gemeinde. (Kriterium 
9Kre-28)

5.4.2.

Das Fachprogramm unterstützt die Gemeinde bei der 
durch Haushaltsrecht bestimmten Darstellung der Be-
lastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften im Vor-
bericht zum Haushaltsplan und im Zuge des Jahresab-
schlusses der Gemeinde. (Kriterium 9Kre-29)

6. 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungs-
vorschrift Zulassung von Fachverfahren (VwV Zulassung 
Fachverfahren) vom 21. September 2020 (MBl. NRW. 
S. 580) außer Kraft.

Herne, den 26. Juni 2023 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Simone  K a s p a r

Stellvertreterin des Präsidenten

– MBl. NRW. 2023 S. 732

7129

Änderung des Runderlasses „Erlass zur 
 Kompensation von Schäden in Folge ausgeblie-
bener Investitionen in den Klimaschutz in den 

Kommunen durch die Corona-Pandemie“
Runderlass

des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie

Vom 4. Juli 2023

1

In Nummer 5.4 Satz 4 des Runderlasses „Erlass zur 
Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener 
 Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen 
durch die Corona-Pandemie“ vom 19. Oktober 2022 
(MBl. NRW. S. 818) wird die Angabe „31. Mai 2023“ 
durch die Angabe „15. Juli 2023“ ersetzt.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2023 S. 749

7817

Zweite Änderung der Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen 

zur Förderung der Struktur- und Dorfentwicklung 
des ländlichen Raums

Runderlass
des Ministeriums für Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz 
– II-6-63.04.05.02 –

Vom 23. Juni 2023

1

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der Strukturentwicklung des ländlichen 
Raums vom 23. August 2019 (MBl. NRW. S.  385), die 
durch Runderlass vom 29. Oktober 2020 (MBl. NRW. 
S. 745) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Nummer 1.1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 wird das Wort „Strukturentwicklung“ 
durch die Wörter „Struktur- und Dorfentwick-
lung“ ersetzt.

 b)  Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

    „Die Maßnahmen sollen 

  a)  zur Verbesserung der Infrastruktur ländlicher 
Gebiete,

  b)  zu einer Sicherung der Grund- und Nahver-
sorgung,

  c)  zu einer nachhaltigen Stärkung der Wirt-
schaftskraft und

  d)  zu einer positiven Entwicklung der Agrar-
struktur beitragen sowie

  e)  in der Umsetzung die Erfordernisse der Anpas-
sung an den Klimawandel berücksichtigen.“

 c)  Die Sätze 4 bis 6 werden die Nummer 1.2.

2.  Die neue Nummer 1.2 wird wie folgt geändert:

 a)  Der erste Spiegelstrich wird Buchstabe a und die 
Angabe “30. September 2003 (MBl. NRW. S. 1254) 
durch die Angabe „6. Juni 2022 (MBl. NRW. 
S. 445)“ ersetzt.

 b)  Der zweite bis vierte Spiegelstrich wird Buch-
stabe b bis d.

3.  Die bisherige Nummer 1.2 wird Nummer 1.3.
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4.  Nummer 1.2.1 wird Nummer 1.3.1.

5.  Nach Nummer 1.3.1 werden folgende Nummern 1.3.2 
bis 1.3.5 eingefügt:

   „1.3.2

  Dorfgemäße Gemeinschaftseinrichtungen sind Ein-
richtungen für soziale und kulturelle Zwecke wie 
Begegnungsstätten für die ländliche Bevölkerung.

  1.3.3

  Mehrfunktionshäuser sind Einrichtungen mit meh-
reren Zweckbestimmungen zur Grundversorgung 
der ländlichen Bevölkerung sowie für soziale und 
kulturelle Zwecke.

  1.3.4

  Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen sind 
Einrichtungen, die zum Zweck der Grundversorgung 
der ländlichen Bevölkerung geschaffen werden (zum 
Beispiel Dorf- und Nachbarschaftsläden, kleine 
Dienstleistungs- und Versorgungszentren mit Einzel-
handel, ärztlicher Versorgung, Apotheke, Post, Bank, 
dezentraler Informations- und Vermittlungsstelle für 
kommunale Leistungen, Betreuung von Senioren).

  1.3.5

  Grundversorgung ist die Deckung der Bedürfnisse 
der Bevölkerung mit Gütern oder Dienstleistungen 
des täglichen bis wöchentlichen sowie des unregel-
mäßigen, aber unter Umständen dringlich vor Ort zu 
erbringenden oder lebensnotwendigen Bedarfs.“

6.  Die Nummer 1.2.2 wird Nummer 1.3.6.

7.  Nach Nummer 1.3.6 werden folgende Nummern 1.3.7 
und 1.3.8 eingefügt:

  „1.3.7

  Zur Gebietskulisse Ländlicher Raum zählt Nord-
rhein-Westfalen mit Ausnahme der Großstädte ab 
100 000 Einwohnern. Ländlich geprägte Ortsteile 
oder Stadtteile der Großstädte gehören zur Gebiets-
kulisse. 

  1.3.8

  Als fi nanzschwach gelten im Rahmen dieser Richtlinie, 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen ohne ausgegliche-
nen Haushalt und ohne genehmigtes Haushaltssiche-
rungskonzept (Nothaushaltskommunen einschließlich 
überschuldeter Kommunen), Kommunen ohne ausge-
glichenen Haushalt mit genehmigtem Haushaltssiche-
rungskonzept sowie Kommunen, die bei ausgegliche-
nem Haushalt aufgrund einer bestehenden bilanziellen 
Überschuldung zur Aufstellung eines Haushaltssiche-
rungskonzeptes verpfl ichtet sind.“

8.  Die Nummern 2 und 2.1 werden wie folgt gefasst:

  „2

  Struktur- und Dorfentwicklung“

  2.1

  Gegenstand der Förderung

  Gefördert werden

 a)  Gestaltung von dörfl ichen Plätzen, Straßen, We-
gen, Freifl ächen sowie von Ortsrändern, 

 b)  Schaffung, Erhaltung und der Ausbau dorfgemä-
ßer Gemeinschaftseinrichtungen, 

 c)  Mehrfunktionshäuser, Räume zur gemeinschaftli-
chen Nutzung sowie Co-Working Spaces, 

 d)  Erhaltung regionaltypischer ländlicher Bausubs-
tanz, 

 e)  Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und der Aus-
bau von Freizeit- und Naherholungseinrichtun-
gen mit überwiegend lokalem oder regionalem 
Bezug einschließlich ergänzender Nebenanlagen 
und Ausschilderungen,

 f)   Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz sowie 
deren Vorbereitung und Begleitung, insbesondere 

für Gewerbe-, Dienstleistungs-, Handels-, kultu-
relle, öffentliche und gemeinschaftliche Zwecke,

 g)  Umnutzung dörfl icher Bausubstanz,

 h)  die Entwicklung von IT- und softwaregestützten 
Lösungen zur Förderung der Infrastruktur länd-
licher Gebiete im Rahmen der Gemeinsamen Ag-
rarpolitik der Europäischen Union gemäß § 1 Ab-
satz  1 Nummer  7 des GAK-Gesetzes und die 
Durchführung von Schulungsmaßnahmen zu de-
ren Implementierung und Anwendung,

 i)  Investitionen in stationäre und mobile Einrich-
tungen für lokale Basisdienstleistungen, 

 j)  Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, neue oder er-
setzende Ausschilderung von Wegen sowie Auf-
stellung oder Aktualisierung von Verweis- oder 
Erläuterungstafeln einschließlich damit im Zu-
sammenhang stehender Verweileinrichtungen und

 k)  Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und der Aus-
bau von zur öffentlichen Nutzung vorgesehenen 
Ausstellungs-, Museums- oder anderer Gebäude 
zur Bereitstellung von Tourismusdienstleistungen.“

9.  Nummer 2.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe a werden die Wörter „und andere 
Körperschaften des öffentlichen Rechts“ gestri-
chen.

 b)  Dem Buchstaben b werden die Wörter „sowie des 
öffentlichen Rechts“ angefügt.

10.  Die Nummern 2.3 bis 2.3.2 werden wie folgt gefasst:

  „2.3 

  Zuwendungsvoraussetzungen

  Die Förderung erfolgt ausschließlich innerhalb der 
Gebietskulisse Ländlicher Raum Nordrhein-Westfa-
lens in Orten oder Ortsteilen bis zu 10 000 Einwoh-
nern.“

11.  Nummer 2.4.4.1 wird wie folgt gefasst:

  „2.4.4.1

  Die Höhe der Zuwendung beträgt 

 a)  65 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben für 
Maßnahmen, die von Zuwendungsberechtigten 
nach Nummer 2.2 Buchstabe a durchgeführt wer-
den, jedoch höchstens 250 000 Euro,

 b)  35 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben für 
Maßnahmen, die von Zuwendungsberechtigten 
nach Nummer 2.2 Buchstabe b durchgeführt wer-
den, jedoch höchstens 50 000 Euro,

 c)  65 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben für 
Maßnahmen nach Nummer  2.1 Buchstabe i, je-
doch höchstens 250 000 Euro,

 d)  35 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben für 
Maßnahmen nach Nummer  2.1 Buchstabe f, je-
doch höchstens 250 000 Euro.

  Vorbehaltlich der Feststellung des Haushaltsplans 
des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt die Höhe 
der Zuwendung für fi nanzschwache Gemeinden 
85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.“

12.  Nummer 2.4.5.1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden nach dem Wort „Ausgaben“ die 
Wörter „für die Fördertatbestände unter Num-
mer 2.1 Buchstaben a bis g sowie i bis k“ einge-
fügt.

 b)  In Satz 3 wird die Angabe „212, 213 und“ gestri-
chen und die Angabe „725 und 750“ durch die 
Angabe „725, 750 und 760“ ersetzt.

13.  Nummer 2.4.5.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe d wird das Wort „Maßnahmen“ 
durch die Wörter „Bau- und Erschließungsvorha-
ben“ ersetzt.

 b)  In Buchstabe f wird die Angabe „Buchstabe d“ 
durch die Angabe „Buchstabe f“ ersetzt.

 c)  Buchstabe i wird wie folgt gefasst:
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  „i)  Kauf von Lebendinventar.“

 d)  Folgende Sätze werden angefügt:

   „ Zusätzlich sind für den Fördertatbestand Num-
mer 2.1 Buchstabe i folgende Ausgaben nicht zu-
wendungsfähig:

  j)  Erwerb von Geschäftsanteilen,

  k)  Erwerb unbebauter Grundstücke,

  l)  Energiegewinnungsanlagen sowie damit zu-
sammenhängende technische Einrichtungen, 
die nach EEG oder KWKG geförderten Strom 
oder Wärme erzeugen, 

  m)  Einrichtungen der medizinischen Versorgung, 
die über die lokalen Bedürfnisse der Bevölke-
rung in ländlichen Orten hinausgehen,

  n)  Vorhaben, die Universitäten, Hochschulen 
oder Berufsschulen betreffen,

  o)  stationäre Nahversorgungseinrichtungen für 
Waren und Dienstleistungen mit einer Ver-
kaufsfl äche von mehr als 400 Quadratme-
tern.“ 

14.  In Nummer  2.5.1 wird die Angabe „a bis c und f“ 
durch die Angabe „a, b, e, j und k“ ersetzt.

15.  Nummer 2.5.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „Buchstabe d“ durch 
die Angabe „Buchstabe f“, die Angabe „100 000“ 
durch die Angabe „120 000“ und die Angabe 
„130 000“ durch die Angabe „150 000“ ersetzt.

 b)  In Satz  3 wird die Angabe „130 000“ durch die 
Angabe „150 000“ ersetzt.

16.  Nach Nummer  2.5.2 wird folgende Nummer  2.5.3 
eingefügt:

  „2.5.3

  Bei Maßnahmen nach Nummer  2.1 Buchstabe i ist 
eine Konzeption vorzulegen, die eine Markt- und 
Standortanalyse sowie eine Bedarfs- und Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung beinhaltet. Eine Stellungnahme 
der Industrie- und Handelskammer, Handwerkskam-
mer oder vergleichbarer berufsständischer Organisa-
tionen zum Wirtschaftskonzept ist mit vorzulegen. 
Die Erstellung dieser Konzeption stellt keinen unzu-
lässigen Vorhabenbeginn gemäß Nummer 1.3 zu § 44 
der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsord-
nung dar. Diese kann trotz eines negativen Ergebnis-
ses, in dessen Folge das beabsichtigte investive Vorha-
ben nicht durchgeführt wird, gefördert werden. Un-
abhängig davon wird die Konzeption nach den 
Auswahlkriterien des beabsichtigten investiven Vor-
habens bewertet. Die Konzeption kann auch von Ban-
ken, auch von der Bank, die das Vorhaben fi nanziert, 
der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfahlen 
oder geeigneten Dritten erstellt werden.“

17.  Nummer 3.1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden die Wörter „- und VITAL. NRW-
Regionen“ gestrichen.

 b)  Satz 4 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

  „b)  die Ziele und Erfordernisse der Raumord-
nung, der Landesplanung und der Anpassung 
an den Klimawandel, Belange des Natur-, 
Umwelt- und Klimaschutzes,“

18.  In Nummer  3.2 Satz  1 werden die Wörter „- und 
 VITAL. NRW-Regionen“ gestrichen.

19.  In Nummer  3.3 Satz  1 werden die Wörter „- oder 
 VITAL-Region“ gestrichen.

20.  Nummer 3.4.4.3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Buchstabe m werden die Wörter „mit Aus-
nahme von Kleinstunternehmen“ durch das Wort 
„sowie“ ersetzt.

 b)  Es wird folgender Buchstabe n angefügt:

  „n)  alle Ausgaben für Kleinmaßnahmen, welche 
die Tatbestandsmerkmale einer staatlichen 
Beihilfe im Sinn des Artikels 107 Absatz  1 

des Vertrages über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union erfüllen.“

21.  In Nummer 3.5.1 wird die Angabe „2023“ durch die 
Angabe „2025“ ersetzt

22.  In Nummer  4.1 Satz  1 wird nach dem Wort „han-
delt“ ein Komma eingefügt.

23.  Nummer 4.2 Buchstabe c wird wie folgt gefasst:

 „c)  bei genehmigungsfreigestellten Vorhaben eine 
Erklärung der Bauherrschaft, dass die Ge-
meinde keine Erklärung nach §  63 Absatz  2 
Satz  1 Nummer  5 der Landesbauordnung 2018 
abgegeben hat.“

24.  In Nummer  4.7 wird nach dem Wort „Einnahmen“ 
ein Komma eingefügt.

25.  In Nummer 4.8 werden die Wörter „Ministerium für 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen“ durch die 
Wörter „für Verkehr zuständigen Ministerium“ er-
setzt.

26.  Nach Nummer  4.8 werden folgende Nummern 4.9 
und 4.10 eingefügt:

  „4.9

  Die Förderung des Bundes und des Landes ist in der 
öffentlichen Kommunikation (zum Beispiel Presse-
mitteilungen, Veröffentlichungen, digitale Medien, 
Veranstaltungen) angemessen darzustellen und aus-
zuweisen. Die Publizitätsvorschriften zur Struktur- 
und Dorfentwicklung sind zu beachten.

  4.10

  Im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung wird 
eine Erfolgskontrolle nach Nummer  11 zu §  44 der 
Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsord-
nung unter anderem als Vorort-Kontrolle durchge-
führt.“

27.  Nummer 5.3.2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „10.3“ durch die An-
gabe „10“ ersetzt.

 b)  In Satz  2 wird die Angabe „10.2.2.2“ durch die 
Angabe „10.3.2.2“ ersetzt.

28.  Nummer 5.3.3 wird aufgehoben.

29.  Nummer 5.3.4 wird Nummer 5.3.3.

30.  In Nummer 6 wird die Angabe „2023“ durch die An-
gabe „2026“ ersetzt

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

– MBl. NRW. 2023 S. 749

7824

Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen 

im Bereich der Bienenzucht und -haltung
(FöRL Bienen)

Runderlass
des Ministeriums für Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz 
– II.2 – 63.03.06.04 –

Vom 22. Juni 2023

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1

Das Land gewährt Zuwendungen nach Maßgabe dieser 
Richtlinien und auf Grund folgender Normen in der je-
weils geltenden Fassung:
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a)  Verwaltungsvorschriften zu §  23 und 44 der Landes-
haushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. 
S. 445), 

b)  der Genehmigung der Europäischen Kommission des 
GAP-Strategieplans der Bundesrepublik Deutschland 
2023-2027 vom 21. November 2022 

c)  Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vor-
schriften für die Unterstützung der von den Mitglied-
staaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu 
erstellenden und durch den Europäischen Garantie-
fonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) zu fi nanzierenden Stra-
tegiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verord-
nung (EU) Nr.  1307/2013 (ABl. L 435 vom 6.12.2021, 
S. 1),

d)  Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 2. Dezember 2021 über die 
Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EU) Nr.  1306/2013 (ABl. L 435 vom 
6.12.2021, S. 187),

e)  Delegierte Verordnung (EU) 2022/126 der Kommission 
vom 7. Dezember 2021 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des 
Rates um zusätzliche Anforderungen für bestimmte, 
von den Mitgliedstaaten in ihren GAP-Strategieplä-
nen für den Zeitraum 2023 bis 2027 gemäß der ge-
nannten Verordnung festgelegte Interventionskatego-
rien sowie um Vorschriften über den Anteil für den 
Standard für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand (GLÖZ-Standard) Nr. 1 (ABl. L 
20 vom 31.1.2022, S. 52),

f)  Delegierte Verordnung (EU) 2022/127 der Kommission 
vom 7. Dezember 2021 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des 
Rates mit Vorschriften für die Zahlstellen und ande-
ren Einrichtungen, die Finanzverwaltung, den Rech-
nungsabschluss, Sicherheiten und die Verwendung des 
Euro (ABl. L 20 vom 31.1.2022, S. 95) und

g)  Durchführungsverordnung (EU) 2022/128 der Kom-
mission vom 21. Dezember 2021 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EU) 2021/2116 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Zahlstellen und anderen Einrichtungen, der Fi-
nanzverwaltung, des Rechnungsabschlusses, der Kon-
trollen, der Sicherheiten und der Transparenz (ABl. L 
20 vom 31.1.2022, S. 131).

1.2

Zuwendungszweck ist die Verbesserung der heimischen 
Bienenzucht und -haltung durch organisierte und nicht 
organisierte Imkerinnen und Imker mit Hauptwohnsitz 
in Nordrhein-Westfalen. Dabei soll insbesondere die 
fachliche Expertise der organisierten und nicht organi-
sierten Imkerinnen und Imkern sowie interessierten Per-
sonen mit Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen ver-
bessert werden. Die Maßnahmen sollen zur Verbesserung 
der Qualität, des Wissens, der Erzeugungs- oder Ver-
marktungsbedingungen von Bienenzuchterzeugnissen 
und zur Erhaltung und Vermehrung von Bienenvölkern 
beitragen.

1.3

Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
aufgrund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

2.1
Aufbau, Verbesserung und Verbreitung imkerlichen 
 Wissens

2.1.1
Schulungen, Veranstaltungen, Tagungen, Ausstellungen
Förderfähig sind Schulungen, Veranstaltungen, Tagungen 
oder Ausstellungen, online oder in Präsenz, insbesondere 
Einführungsschulungen für Jung- und Neuimkerinnen 
und -imker. 
Schulungsausgaben sind Fahrtkosten für Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer beziehungsweise Referentinnen und Refe-
renten, Honorare von Referentinnen und Referenten, 
Raummieten, Leihgebühren für visuelle oder akustische 
Hilfsmittel und Lehrmittel ohne beständigen Wert (Kopien).
S chulungen, Veranstaltungen, Tagungen oder Ausstellun-
gen sind grundsätzlich in Nordrhein-Westfalen förderfä-
hig. Ausnahmsweise sind Schulungen, Veranstaltungen, 
Tagungen oder Ausstellungen außerhalb von Nordrhein-
Westfalen am Geschäftssitz der Zuwendungsempfangen-
den förderfähig. 
Auch Schulungen von Personal, das für die Kontrolle der 
Einhaltung der Hygienevorschriften bei den Imkerinnen 
und Imkern zuständig ist, sind nach Absprache mit der 
Bewilligungsbehörde förderfähig, sofern ein in Num-
mer 1.2 genanntes Thema Gegenstand der Schulung ist.

2.1.2
Multiplikatorenschulungen
Zu den Multiplikatorenschulungen gehören Schulungen, 
Veranstaltungen, Tagungen oder Ausbildungen online 
und in Präsenz von:
a)  Schulungsbeauftragten, 
b)  Imkerpatinnen und –paten, 
c)  Vorständen der Vereine,
d)  Zuchtobfrauen und –männern, 
e)  Obleuten,
f)  Honigsachverständigen,
g)  Bienensachverständigen, 
h)  Fachberaterinnen und Fachberatern und
h)  Honigprüferinnen und -prüfern.
Schulungen, Veranstaltungen, Tagungen oder Ausstellun-
gen sind grundsätzlich in Nordrhein-Westfalen förderfä-
hig.
Ausnahmsweise sind Schulungen, Veranstaltungen, Ta-
gungen oder Ausstellungen außerhalb von Nordrhein-
Westfalen am Geschäftssitz der Zuwendungsempfangen-
den förderfähig.
Schulungsausgaben sind Fahrtkosten für Teilnehmerin-
nen und Teilnehmerbeziehungsweise Referentinnen und 
Referenten, Honorare von Referentinnen und Referenten, 
Raummieten, Leihgebühren für visuelle oder akustische 
Hilfsmittel und Lehrmittel ohne beständigen Wert (Ko-
pien).

2.1.3
Bienenstandsberatungen und -betreuungen
Förderfähig sind Beratungen oder Betreuungen am Bie-
nenstand durch Bienensachverständige zur Bekämpfung 
von Bienenstockfeinden und -krankheiten wie zum Bei-
spiel Beutekäfer, Amerikanische Faulbrut und insbeson-
dere der Varroose, die den Imkerinnen und Imkern hel-
fen, Völkerverluste zu minimieren und sie in die Lage zu 
versetzen, Bienenzuchterzeugnisse hoher Qualität und 
Reinheit zu erzeugen.

2.1.4
Schulungs- und Informationsmaterialien
Schulungs- und Informationsmaterialen mit beständi-
gem Wert oder Erstellungskosten wie zum Beispiel 
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Druckkosten, Infobriefe, Veröffentlichungen, Broschüren, 
Bücher, Web-Publikationen, Flyer, Mappen mit Bezug 
zum Zuwendungszweck sind förderfähig sowie

Geräte und Ausstattung unter anderem Modelle zur 
Biene, Lehrtafeln und DVD- und Video-Filme.

2.2
Investitionen zur Verbesserung der Erzeugung und 
 Vermarktung, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 
Anwendung von Bekämpfungsmaßnahmen

Förderfähig sind 

a)  Ausstattungen zur Verbesserung der Bienenhaltung, 
-gesundheit und –zucht und der Gewinnung und Her-
stellung von Bienenzuchterzeugnissen sowie für die 
Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
zum Beispiel der Kreisimkervereins- oder Imkerver-
eins-Lehrbienenständen (Beamer, Laptop, Fotoappa-
rate, Mikroskope, Video- und DVD-Geräte, Fernseher, 
Mikrophon, Leinwand, Waagen und spezielles imkerli-
ches Gerät beispielsweise Beuten, Sonnen- oder 
Dampfwachsschmelzer, Mittelwandpressen, Refrakto-
meter und Schaukästen) sowie

b)  Beschaffung von online-tools und Softwareanwen-
dungen.

2.3
Qualitäts- und Reinheitsuntersuchungen

Förderfähig sind 

a)  Qualitäts- und Reinheitsuntersuchungen, Untersu-
chungen auf Rückstände von Behandlungsmitteln in 
Bienenzuchterzeugnissen und Untersuchungen zu 
Bienenverlusten, Ertragseinbrüchen und potenziellen 
Giftstoffen,

b)  Prüfungen auf Verfälschungen von Mittelwänden aus 
Bienenwachs,

c)  Programme (zum Beispiel Honigbewertung und –prä-
mierung), die die Zuwendungsempfängerinnen oder 
der Zuwendungsempfänger zur Untersuchung von 
Bienenzuchterzeugnissen durchführen, um die Imke-
rinnen und Imker bei der Qualitätssteigerung und 
Vermarktung ihrer Erzeugnisse zu unterstützen. 

Bei Programmen können Übernachtungs-, Verpfl egungs- 
und Fahrtkosten der Referentinnen und Referenten und 
der an der Honigbewertung beteiligten Personen sowie 
Honorare von Referentinnen und Referenten, Aufwand-
entschädigungen der an dem Programm beteiligten Per-
sonen, Raummieten, Leihgebühren für visuelle oder 
akustische Hilfsmittel und Lehrmittel ohne beständigen 
Wert (Kopien), wenn die Ausgaben mit dem Programm 
im direkten Bezug stehen, berücksichtigt werden.

2.4
Bienenvölkervermehrung, -erhaltung und Bienenzucht

Förderfähig sind 

a)  Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Bienenvölker 
und Bekämpfung von Bienenstockfeinden und –
krankheiten wie zum Beispiel Varroose, Amerikani-
sche Faulbrut und Beutenkäfer, die den Imkerinnen 
und Imkern helfen, Völkerverluste zu minimieren oder 
in die Lage versetzen, Bienenzuchterzeugnisse hoher 
Qualität und Reinheit zu erzeugen,

b)  Maßnahmen zur Vermehrung von Bienenvölkern und 
Bienenköniginnen wie zum Beispiel praktische Anlei-
tung bei Ableger- oder Kunstschwarmbildung sowie 
der Königinnenvermehrung,

c)  Maßnahmen zur Förderung der Königinnenzucht zur 
Verbesserung der Eigenschaften der Honigbienen un-
ter anderem hinsichtlich von Sanftmut, Wabenstetig-
keit, Schwarmträgheit, Vitalität, Krankheitstoleranz 
und Sammeleifer. 

  Gefördert werden können zum Beispiel die Selektion 
(zum Beispiel Leistungsprüfung, Prüfstände), die ge-
zielte Anpaarung der Königinnen (zum Beispiel Be-
legstellenbeschickung, Instrumentelle Besamung, Va-
tervölker), die Beurteilung der Anpaarung (zum Bei-
spiel Merkmalsbeurteilung) und die Abgabe von 

Zuchtmaterial (zum Beispiel Larven, Königinnenzel-
len) von zur Nachzucht ausgelesenen Königinnen oder 
die zeitweise zur Verfügung-Stellung von Zucht- be-
ziehungsweise Muttervölkern. Sie können vorberei-
tende wissensvermittelnde Maßnahmen zu den zuvor 
genannten Bereichen beinhalten. 

Die Förderung von Medikamenteneinsatz ist nur im Rah-
men einer Maßnahme möglich.

2.5
Durchführung und Anwendung von Forschungsprojekten
Förderfähig sind angewandte Forschungsprojekte (nicht 
Grundlagenforschung) und Veröffentlichung der Ergeb-
nisse zu verschiedenen Aspekten der Bienenhaltung und 
-zucht. 
Forschungsprojekte sind vorab mit dem für Landwirt-
schaft zuständigen Ministerium abzustimmen.

3
Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind repräsentative Imkerorga-
nisationen für organisierte und nicht organisierte Imke-
rinnen und Imker in Nordrhein-Westfalen.

4
Zuwendungsvoraussetzungen
Die Zuwendungen können gewährt werden unter der Vo-
raussetzung, dass der Zuwendungsempfänger die 
Zweckmäßigkeit der durchzuführenden Maßnahme dar-
legt und eine Förderung aus anderen öffentlichen Mitteln 
im Rahmen anderer Förderprogramme nicht erfolgt.
Zuwendungsempfänger müssen ihre Repräsentativität 
nachweisen durch:
a)  Vorlage der aktuellen Satzung,
b)  Nachweis der Eigenschaft als juristische Person,
c)  Nachweis der Anzahl der in Nordrhein-Westfalen ver-

tretenen Imkerinnen und Imker als auch der Bienen-
völker in Nordrhein-Westfalen.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart: Projektförderung.

5.2
Zuwendungsform: Zuschuss.

5.3
Finanzierungsarten: Anteilfi nanzierung/Vollfi nanzierung/
Festbetragsfi nanzierung.

5.4
Aufbau, Verbesserung und Verbreitung imkerlichen Wissens

5.4.1
Schulungen, Veranstaltungen, Tagungen, Ausstellungen

5.4.1.1
Finanzierungsart Anteilsfi nanzierung 

5.4.1.2
Die Höhe der Zuwendung beträgt 90 Prozent der förder-
fähigen Ausgaben für Maßnahmen nach Nummer 2.1.1. 
Die Zuwendung für Schulungen, Veranstaltungen, Ta-
gungen, Ausstellungen wird auf einen Höchstbetrag von 
30 Euro je Teilnehmerin oder Teilnehmer je Tag begrenzt. 
Fahrtkosten können für die An- und Abreise der Refe-
rentinnen und Referenten und Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern vom Wohnort zur Tagesstätte und zurück in 
Höhe von 0,35 Euro je Kilometer je kürzester Wegstrecke 
berücksichtigt werden. Fahrtkosten mit den Öffentlichen 
Verkehrsmitteln werden anhand der nachgewiesenen 
Kosten der 2. Klasse berücksichtigt. 
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5.4.2
Multiplikatorenschulungen

5.4.2.1

Finanzierungsart: Anteilsfi nanzierung

5.4.2.2

Die Höhe der Zuwendung beträgt 90 Prozent der förder-
fähigen Ausgaben für Maßnahmen nach Nummer 2.1.2. 

Fahrtkosten können für die An- und Abreise der Refe-
rentinnen und Referenten und Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern vom Wohnort zur Tagesstätte und zurück in 
Höhe von 0,35 Euro je Kilometer je kürzester Wegstrecke 
berücksichtigt werden. Fahrtkosten mit den Öffentlichen 
Verkehrsmitteln werden anhand der nachgewiesenen 
Kosten der 2. Klasse berücksichtigt.

5.4.3
Bienenstandsberatungen und -betreuungen

5.4.3.1

Finanzierungsart: Festbetragsfi nanzierung

5.4.3.2

Die Höhe der Zuwendung beträgt 15 Euro je Imkerin 
oder Imker für Maßnahmen nach Nummer 2.1.3. 

5.4.4
Schulungs- und Informationsmaterialien

5.4.4.1

Finanzierungsart: Anteilsfi nanzierung

5.4.4.2

Die Höhe der Zuwendung beträgt 90 Prozent der förder-
fähigen Ausgaben für Maßnahmen nach Nummer 2.1.4. 

5.5
Investitionen zur Verbesserung der Erzeugung und 
 Vermarktung, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 
Anwendung von Bekämpfungsmaßnahmen

5.5.1

Finanzierungsarzt: Anteilsfi nanzierung

5.5.2

Die Höhe der Zuwendung beträgt 90 Prozent der förder-
fähigen Ausgaben für Maßnahmen nach Nummer 2.2.

5.6
Qualitäts- und Reinheitsuntersuchungen

5.6.1

Finanzierungsart: Anteilsfi nanzierung

5.6.2

Die Höhe der Zuwendung beträgt 90 Prozent der förder-
fähigen Ausgaben für Maßnahmen nach Nummer 2.3. 

Bei Programmen können Übernachtungskosten bis 
höchstens 80 Euro je Übernachtung ohne Frühstück, eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 13,50 Euro je 
Stunde und Verpfl egungskosten für Mehraufwendungen 
bei Maßnahmen je Kalendertag bei Abwesenheitszeiten: 

a)  von 24 Stunden 24 Euro,

b)  von weniger als 24 Stunden, aber mehr als 11 Stunden 
12 Euro

c)  von mehr als 8 bis 11 Stunden 6 Euro

berücksichtigt werden. 

Fahrtkosten können für die An- und Abreise vom Wohn-
ort zur Tagesstätte und zurück in Höhe von 0,35 Euro je 
Kilometer je kürzester Wegstrecke und Fahrtkosten mit 
den Öffentlichen Verkehrsmitteln gemäß der nachgewie-
senen Kosten der 2. Klasse berücksichtigt werden.

5.7
Bienenvölkervermehrung, -erhaltung und Bienenzucht

5.7.1

Finanzierungsart: Anteilsfi nanzierung

5.7.2

Die Höhe der Zuwendung beträgt 90 Prozent der förder-
fähigen Ausgaben für Maßnahmen nach Nummer 2.4.

Für das Leihen von Vatervölkern können höchstens 
75  Euro je Volk und für das Leihen von Muttervölkern 
höchstens 100 Euro je Volk berücksichtigt werden. 

Fahrtkosten können in Höhe von 0,35 Euro je Kilometer 
je kürzester Wegstrecke berücksichtigt werden. Fahrt-
kosten mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln werden an-
hand der nachgewiesenen Kosten der 2. Klasse berück-
sichtigt. 

5.8
Durchführung und Anwendung von Forschungsprojekten

5.8.1

Finanzierungsart: Vollfi nanzierung 

5.8.2

Die Höhe der Zuwendung beträgt 100 Prozent der för-
derfähigen Ausgaben für Maßnahmen nach Nummer 2.5. 

5.9

Bagatellgrenze: 500 Euro.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1

Die Nummer 3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) gilt 
nicht. Zur Erfüllung von Nummer  1.1 Satz  2 der AN-
Best-P gilt folgende Regelung: Es sind mindestens drei 
Vergleichsangebote einzuholen. Bei Auftragswerten von 
weniger als 2 500 Euro (Betrag ohne Umsatzsteuer) kann 
generell auf das Einholen von Vergleichsangeboten ver-
zichtet werden (Direktauftrag). Zum Nachweis der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit des Direktauftrages ist 
gemäß Nummer 1.1 der ANBest-P zumindest die Ermitt-
lung von Vergleichspreisen zu erfassen (formlose Preiser-
mittlung).

6.2

Die Zweckbindungsfrist für Geräte, Maschinen und 
technische imkerliche Ausrüstung, deren Anschaffungs- 
oder Herstellungswert 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) 
übersteigt, beträgt 5 Jahre und beginnt am 1. Januar der 
auf das Kalenderjahr folgt, in welchem die Abschluss-
zahlung des Zuwendungsempfängers getätigt wurde.

6.3

Die Umsatzsteuer, die nach § 15 des Umsatzsteuergeset-
zes als Vorsteuer abziehbar ist oder rückerstattet wird, 
gehört nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben.

6.4

Jährlich ist der Bewilligungsbehörde die Anzahl der ein-
gewinterten Bienenvölker und die Anzahl der organisier-
ten Imkerinnen und Imkern in Nordrhein-Westfalen des 
jeweiligen Jahres zu einem von der Bewilligungsbehörde 
festzulegenden Termin mitzuteilen. 

6.5

Eine Weiterleitung der Zuwendung von den Zuwendungs-
empfängern an Imkervereine ist zulässig. Zuwendungs-
empfänger haben in diesem Fall die Bestimmungen des 
Zuwendungsbescheides, einschließlich der Nebenbestim-
mungen, die sich aus der Umsetzung der Maßnahme erge-
ben, soweit zutreffend, an den Imkerverein weiterzugeben.
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7

Verfahren

7.1

Antragsverfahren

Für das gesamte Antragsverfahren sind ausschließlich 
die von der Bewilligungsbehörde vorgegebenen Antrags-
formulare zu verwenden und bei der Direktorin oder 
beim Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen als Landesbeauftragte oder Landesbeauftrag-
ter einzureichen.

7.2

Bewilligungsverfahren

7.2.1

Bewilligungsbehörde ist die Direktorin oder der Direk-
tor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
als Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter.

7.2.2

Die Bewilligung der Zuwendung kann nach einer vom 
für Landwirtschaft zuständigen Ministerium festzuset-
zenden Priorität vorgenommen werden.

7.2.3

Im Zuwendungsbescheid ist zu bestimmen, dass die 
Nummer 7.2 der ANBest-P nicht anzuwenden ist. 

7.3

Auszahlungsverfahren

Die Zuwendung wird von der Bewilligungsbehörde nach 
Vorlage des Verwendungsnachweises ausgezahlt.

7.4

Verwendungsnachweisverfahren

7.4.1

Der Verwendungsnachweis ist ausschließlich nach den 
von der Bewilligungsbehörde vorgegebenen Formularen 
unter sinngemäßer Anwendung des Grundmusters 3 
„Anlage 4 zu Nr. 10 VVG“ zu führen. Auf die Vorlage von 
Belegen wird nicht verzichtet. Dem Verwendungsnach-
weis ist eine Belegliste nach dem von der Bewilligungs-
behörde vorgegebenen Muster beizufügen.

7.4.2

Bei Maßnahmen nach Nummer 2.1.1 und 2.1.2 sind Teil-
nahmelisten für jeden Tag gesondert nach dem von der 
Bewilligungsbehörde vorgegebenen Muster mit dem Ver-
wendungsnachweis einzureichen. Bei Maßnahmen nach 
Nummer 2.1.1 und 2.1.2 sind die Bekanntmachungen und 
die entsprechenden Anmeldungen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer am Geschäftssitz aufzubewahren. 

8

Kontrolle und Sanktionen

8.1

Die Bewertung von Sanktionen erfolgt nach Dauer, Aus-
maß, Häufi gkeit und Schwere des Vergehens im Einzel-
fall.

8.2

Die Zuwendungsempfänger haben Kontrollen vor Ort so 
zuzulassen, dass zuverlässig geprüft werden kann, ob die 
Bedingungen für die Gewährung der Förderung einge-
halten werden. Bei Kontrollen vor Ort sind dem Kont-
rollpersonal ein Betretungsrecht und das Recht auf eine 
angemessene Verweildauer auf den Grundstücken und in 
den Betriebs- und Geschäftsräumen sowie Einsicht-
nahme in die für die Beurteilung der Zuwendungsvor-
aussetzungen notwendigen Unterlagen einzuräumen und 
die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 31. Dezember 2027 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2023 S. 751
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Richtlinie über die Gewährung von Billigkeits-
leistungen für nordrhein-westfälische Zoos und 

Tiergärten zur Bewältigung der direkten und 
 indirekten Folgen der Energiekrise und deren 

 Auswirkungen auf die artgerechte Haltung der 
Tiere in diesen Einrichtungen 
(Soforthilfe Zoos NRW 2023)

Runderlass
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Vom 13. Juni 2023

1
Allgemeine Grundlagen und Zweck der Billigkeitsleistung 

Die Zoologischen Gärten/Zoos, im Folgenden Zoos, und 
Tierparks/-gärten, im Folgenden Tiergärten, in Nord-
rhein-Westfalen verfügen mit Tropenhäusern, Aquarien 
und Kühleinrichtungen für Tierfutter über sehr energie-
intensive Anlagen und sind damit durch die erheblich 
gestiegenen Energiepreise in Folge des russischen An-
griffskriegs auf die Ukraine besonders betroffen. Zweck 
der Billigkeitsleistungen soll es sein, diese fi nanziellen 
Härten für die Zoos und Tiergärten abzufedern.
Die Gewährung der Billigkeitsleistungen erfolgt im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Ein 
Rechtsanspruch auf Unterstützung besteht nicht. Die 
Billigkeitsleistungen werden fi nanziert aus Mitteln des 
Sondervermögens des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen 
Angriffskriegs in der Ukraine. Grundlage der Gewäh-
rung der Billigkeitsleistungen ist §  53 der Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Ge-
setz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1030) geändert 
worden ist, und den zugehörigen Verwaltungsvorschrif-
ten. 
Die Gewährung der Billigkeitsleistungen ist beihilferele-
vant. Es gilt hierfür die vom Bund geschaffene „Rege-
lung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger 
Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisen-
rahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staat-
liche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der 
Aggression Russlands gegen die Ukraine“ („BKR-Bun-
desregelung Kleinbeihilfen 2022“) vom 23. November 
2022, veröffentlicht vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz im Bundesanzeiger (BAnz AT 
06.12.2022). 

2
Antragsberechtigte
Gefördert werden Zoos und Tiergärten, die über eine Ge-
nehmigung nach § 42 Absatz 2 Satz 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes und/oder §  11 Absatz  1 Nummer  4 des 
Tierschutzgesetzes verfügen.

3
Leistungsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlage:
Die Antragstellenden müssen unabhängig vom Energie-
träger durch gestiegene Ausgaben bei Energie und infl a-
tionsbedingten Preissteigerungen bei Tierfutter und Me-
dikamenten einen Mehrbedarf nachweisen. Referenz-
werte für die Ermittlung der Preissteigerungen sind die 
Ausgaben für Energie, Tierfutter und Medikamente im 
Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022. Be-
rücksichtigungsfähig sind im Zeitraum vom 1. April 2022 
bis zum 31. März 2023 als Mehrausgaben maximal die 
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Kosten für Energie, Tierfutter und Medikamenten, die in 
2023 zu Ist-Ausgaben geführt haben beziehungsweise 
führen werden. Bei den Energieausgaben können dem-
nach aus dem Jahr 2022 nur Mehrausgaben berücksich-
tigt werden, die im Rahmen der Endabrechnung 2022 
mit dem Energieunternehmen im Jahr 2023 zu Nachzah-
lungen und damit zu Ist-Ausgaben in dieser Höhe ge-
führt haben beziehungsweise führen werden. Bei Tierfut-
ter und Medikamenten dürfte die Begrenzung der be-
rücksichtigungsfähigen Mehrausgaben im Wesentlichen 
die Ist-Ausgaben für Tierfutter und Medikamente im 
Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2023 umfassen. 

4
Art, Umfang und Höhe der Billigkeitsleistungen 

4.1 
Die Billigkeitsleistung wird als nicht rückzahlbarer Zu-
schuss gewährt.

4.2 
Die Billigkeitsleistung beträgt 60 Prozent der nach 
Nummer 3 bei den Ausgaben für Energie, Tierfutter und 
Medikamente dargestellten Ausgabensteigerungen mit 
Ist-Ausgaben im Jahr 2023. 
Von den so ermittelten Mehrausgaben sind zur Vermei-
dung einer Überkompensation beziehungsweise Doppel-
förderung anteilige Betriebskostenzuschüsse, Zahlungen 
Dritter oder eine Bundesförderung, die sich auf die Aus-
gaben für Energie, Tierfutter und Medikamente beziehen 
und damit die ermittelten Ausgabensteigerungen abde-
cken, in Abzug zu bringen.
Bei Zoos und Tiergärten, die zum Vorsteuerabzug berech-
tigt sind, gehört die Umsatzsteuer nicht zu den bezu-
schussungsfähigen Ausgaben.
Aufgrund der Beihilfe-Vorschriften „BBKR-Bundesrege-
lung Kleinbeihilfen 2022“ ist die als Billigkeitsleistung 
nach dieser Richtlinie gewährte Beihilfe auf maximal 
2 000 000 Euro pro Leistungsempfänger beschränkt. Bei 
Zoos und Tiergärten in kommunaler Trägerschaft rechnet 
der beihilferechtliche Schwellenwert kumulativ zusam-
men mit anderen an die Kommune nach den Beihilfe-Vor-
schriften „BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022“ ge-
währten Beihilfen. 

4.3 
Der Empfänger der Billigkeitsleistung erhält zunächst 
eine Abschlagszahlung in Höhe von 80 Prozent der nach 
Nummer 4.2 in Verbindung mit Nummer 3 ermittelten Bil-
ligkeitsleistung zu den geltend gemachten Mehrausgaben 
bei Energie, wenn ihm hierzu noch keine Endabrechnung 
des Energieunternehmens für das Jahr 2022 vorliegt. 
Nach Vorlage der abschließenden Energieausgabenab-
rechnung 2022,des Nachweises der Nachzahlungen im 
Jahr 2023 sowie der Abschlagszahlungen für die Monate 
Januar bis März 2023 beziehungsweise dem Nachweis der 
tatsächlichen Ausgaben für Tierfutter und Medikamente 
im Zeitraum vom 1. April 2022 bis 31. März 2023 durch 
Rechnungsbelege und Kontoauszüge erfolgt zum Stichtag 
31. März 2023 eine abschließende Berechnung der tat-
sächlich entstandenen Mehrausgaben durch die Bewilli-
gungsbehörde und eine Auszahlung beziehungsweise bei 
Überkompensation eine Rückforderung des Differenzbe-
trages auf die bereits gewährte Billigkeitsleistung.

4.4
Der Empfänger der Billigkeitsleistung ist verpfl ichtet, 
die Nachweise für die tatsächliche Steigerung der ent-
standenen Ausgaben für Energie, Tierfutter und Medika-
mente im Original für zehn Jahre aufzubewahren.

5
Antragsverfahren, Mittelauszahlung und Prüfung der 
Mittelverwendung

5.1
Zuständig für die Gewährung der Billigkeitsleistungen 
sind die Dezernate 51 der Bezirksregierungen (Höhere 
Naturschutzbehörden) als Bewilligungsbehörden.
Die antragsberechtigten Zoos und Tiergärten richten 
ihre Anträge nach dem Muster der Anlage 1 schriftlich 

an die örtlich zuständigen Höheren Naturschutzbehör-
den bei den Bezirksregierungen. 
Dem Antrag sind beizufügen:
a)  Legitimationsunterlagen, die die den Antrag unter-

zeichnenden Personen als vertretungsberechtigt für 
den Zoo beziehungsweise den Tiergarten ausweisen,

b)  die zum 1. Januar 2023 gültige(n) Zulassung(en) be-
ziehungsweise Genehmigung(en) nach §  42 Absatz  2 
Satz 1 BNatSchG und/oder § 11 Absatz 1 Nummer 4 
des TierSchG,

c)  Unterlagen über die Berechnung und den Nachweis 
(Rechnungsbelege und Kontoauszüge) der ermittelten 
Ausgabensteigerungen zum Stichtag 1. April 2022,  

d)  Unterlagen über eventuell erzielte Einnahmen aus 
Betriebskostenzuschüssen, Zahlungen Dritter oder ei-
ner Bundesförderung, die die Mehrausgaben für Ener-
gie, Tierfutter und Medikamente bereits zum Teil 
kompensiert haben und

e)  damit die Bewilligungsbehörden sicherstellen können, 
dass der in §  1 BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 
2022 genannte Höchstbetrag von 2 000 000 Euro nicht 
überschritten wird, sind die Zoos und Tiergärten ver-
pfl ichtet, der Bewilligungsbehörde vor Gewährung 
der Beihilfe schriftlich, in Papierform, in elektroni-
scher Form oder in Textform jede BKR-Kleinbeihilfe 
nach dieser Regelung anzugeben, die sie bislang er-
halten haben.

Die Anträge können ab dem Inkrafttreten dieser Richt-
linien eingereicht werden. Die Antragsfrist endet am 
30. September 2023.

5.2
Die Auszahlungen durch die Dezernate 51 der Bezirksre-
gierungen erfolgen unverzüglich nach Prüfung der sei-
tens der Antragsteller vollständig vorgelegten und in-
haltlich prüffähigen Antragsunterlagen. 

5.3 
Zur Prüfung der Verwendung der Mittel legen die Emp-
fänger der Billigkeitsleistungen der Bewilligungsbe-
hörde unverzüglich nach Erhalt die abschließende Ener-
gieabrechnung 2022 mit der erfolgten Nachzahlung in 
2023 und die Belege über die Abschlagszahlungen für 
die Monate Januar bis März 2023 beziehungsweise den 
Nachweis der tatsächlichen Ausgaben für Tierfutter und 
Medikamente nach Nummer 4.3 dieser Richtlinie vor.

5.4
Wird festgestellt, dass Mittel aus der Finanzhilfe des 
Landes Nordrhein-Westfalen entgegen dieser Richtlinie 
abgerechnet wurden, sind die Mittel vom Empfangenden 
der Billigkeitsleistung zurückzuerstatten. Der Rückzah-
lungsbetrag wird vom Tag des Zahlungszugangs beim 
Empfänger der Billigkeitsleistung bis zum Tag des Zah-
lungseingangs des Rückzahlungsbetrags im Landeshaus-
halt mit drei Prozent über dem Basiszinssatz nach § 247 
BGB jährlich verzinst.

5.5
Die Antragsteller müssen bestätigen, dass sie der Bewil-
ligungsbehörde auf Verlangen die zur Aufklärung des 
Sachverhalts erforderlichen Informationen und Unterla-
gen unverzüglich zur Verfügung stellen. Dies gilt auch im 
Rahmen einer möglichen Prüfung durch den Landes-
rechnungshof. 

6
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft und am 31. Dezember 2023 außer Kraft. 
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Anlage 1 
Bezirksregierung ___________                                                                                               Ort, den  
Dezernat 51 
Adresse 
 
 
Antrag auf Gewährung von Billigkeitsleistungen an Zoos und Tiergärten aus dem Sondervermögen 
des Landes Nordrhein-Westfalen zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen An-
griffskriegs in der Ukraine zum Ausgleich von finanziellen Härten aufgrund der gestiegenen Energie-
preise und den damit im Zusammenhang stehenden inflationsbedingten Preissteigerungen bei Tier-
futter und Medikamenten im Zeitraum vom 1.4.2022 bis zum 31.3.2023 bis zur Höhe der im Jahr 2023 
hierzu getätigten Ist-Ausgaben; 
 
 
1. Antragstellerin / Antragsteller 
 
Name/Bezeichnung  
 
 

Name, Bezeichnung 
 
 

Anschrift:  
 

Straße/PLZ/Ort 
 
 

Auskunft erteilt: 
 

Name/Tel. (Durchwahl)/Mail-Adresse 
 

 
Rechtsform des Zuwendungsempfängers 
(z.B. gAG, gGmbH, GmbH, Eigenbetrieb, eingetragener 
Verein) 
  

 

 
Trägerschaft (Beteiligungen) 
 

 

 
Genehmigung nach § 42 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
(siehe Anlage) 
 

 
� ja                                     � nein 

 
Genehmigung nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 TierSchG 
(siehe Anlage) 
 

 
� ja                                     � nein 

 
Vertretungsberechtigte Personen: 
(Nachweis durch Legitimationsunterlagen (Auszug Ver-
einsregister, Satzung etc.) als Anlage dem Antrag beizufü-
gen)  
 

Name, Vorname 
 

 
Bankverbindung: 
 
 

IBAN:  
 
Bezeichnung des Kreditinstituts 
                                         BIC 
 

 

 
2. Maßnahme 
 
Bezeichnung/angesprochener Zu-
wendungsbereich 

Gewährung von Billigkeitsleistungen an Zoos und Tiergärten aus dem 
Sondervermögen des Landes zur Bewältigung der Energiekrise zum 
Ausgleich von finanziellen Härten aufgrund der gestiegenen Energie-
preise in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und den 
damit im Zusammenhang stehenden inflationsbedingten Preissteigerun-
gen bei Tierfutter und Medikamenten im Zeitraum vom 1.4.2022 bis zum 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 27 vom 19. Juli 2023758

Seite 2 von 4 

31.3.2023 bis zur Höhe der im Jahr 2023 hierzu getätigten Ist-
Ausgaben. 

 
3. Finanzierungsplan  
 
 
 
 

Zeitraum der Geltendmachung von Ausgaben 

1.4.2022 bis 31.3.2023 

  
Beträge in EUR 

 
1 
 

 
2 
 

 
3.1 Gesamtbetrag der Mehraus-
gaben (bei Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung ohne Umsatzsteuer) 
im o.g. Bezugszeitraum 
  

 

Davon: 
 

 

3.1.1 
Mehrausgaben für Energie (Gas, 
Öl, Fernwärme, Holzpellets, 
Strom etc.) 
 

 

3.1.2 
Inflationsbedingte Mehrausgaben 
bei der Tierhaltung für Futter 
und Medikamente. 

 

3.2  
Betrag der von 3.1 zu Ist-
Ausgaben in 2023 geführt hat. 

 

Davon:  

3.2.1 
Mehrausgaben für Energie (Gas, 
Öl, Fernwärme, Holzpellets, 
Strom etc.) mit Ist-Ausgaben in 
2023  
 

 

3.2.2 
Inflationsbedingte Mehrausgaben 
bei der Tierhaltung für Futter 
und Medikamente, die in 2023 zu 
Ist-Ausgaben geführt haben. 

 

3.3 
60 % von 3.2 

 

 
3.4 abzgl. der den unter Nr. 3.3 
genannten Ausgaben zuzurech-
nenden Gesamteinahmen 

 

 

Davon:  

3.4.1 Bundesförderung 
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3.4.2 Anteilige Betriebskos-
tenzuschüsse 
 

 

 
3.4.3 Sonstige Zahlungen 
(Dritter) 
 

 

 
3.5 Gesamtbetrag der Billigkeits-
leistung (bei Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung ohne Umsatzsteuer) 

(Nr. 3.3 abzgl. Nr. 3.4) 
 

 

3.6 Beantragte Billigkeitsleistung 
(grds. identisch mit Nr. 3.5; es 
sei denn, der beihilferechtliche 
Schwellenwert von 2 Mio. Euro 
wird dadurch überschritten). 
Dann reduziert sich die Billig-
keitsleistung um den Betrag der 
Überschreitung des beihilferecht-
lichen Schwellenwertes.  
 

 

 
4. Erklärungen/Verpflichtungen 
 
 
Die Antragstellerin/ der Antragsteller erklärt, dass 
 
4.1 sie/er zum Vorsteuerabzug 
      �  nicht berechtigt ist,  
      � berechtigt ist  und dies bei der Berechnung der Gesamtausgaben und des Gesamtbetrags der Billigkeitsleistung  
          (Nrn. 3.1, 3.5) berücksichtigt hat (Preise ohne Umsatzsteuer) 
 
4.2 die Angaben in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) vollständig und richtig sind und 
 
4.3 bekannt ist, dass alle Angaben dieses Antrages, von denen die Gewährung, Weitergewährung oder das Belassen der  
      Billigkeitsleistung abhängig sind, subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (Erstes Gesetz zur Be 
      kämpfung der Wirtschaftskriminalität (1. WiKG)) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034) in Verbindung mit § 1 des  
      Gesetzes über die Vergabe von Subventionen nach Landesrecht (Landessubventionsgesetz) vom 24. März 1977  
      (SGV. NRW. 73) sind. 
 
4.4 Ich/Wir bestätigen, dass ich/wir sowie der kommunale Anteilseigner über die in der Anlage erklärten Beihilfen  
      keine weiteren Beihilfen nach der „BRK-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022“ erhalten haben. 
 
4.5 Über das Einsichtnahmerecht und die Vorlagepflicht für Unterlagen nach Nr. 5.5 der Richtlinie Soforthilfe Zoos  
    NRW 2023 an die Bewilligungsbehörde und den Landesrechnungshof bin ich/sind wir informiert und werde/n dem 
    nachkommen.  
 
 
 
7. Anlagen  
 
 

 Legitimationsunterlagen  
 Kopie der Genehmigung nach § 42 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG und/oder § 11 Absatz 1 Nummer 4 TierSchG  
 Unterlagen über die Berechnung und den Nachweis (Auszug aus der Buchhaltung/Rechnungsbelege) der er-

mittelten Ausgabensteigerungen im Vergleich zwischen dem Zeitraum 1.4.2021-31.3.2022 und dem o.g. Be-
zugszeitraum.  

 Unterlagen über evt. erzielte Einnahmen nach Nr. 3.4. 
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 Unterlagen zu bereits erhaltenen Beihilfen der „BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022“   
 
 
 
                                          , den 
............................................................................................                      ..............................................................................  
                         (Ort / Datum)                                     
                                                                                                                  ..............................................................................  

                 
(Rechtsverbindliche Unterschrift/en)                 

 
 
 
  

– MBl. NRW. 2023 S. 755
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Richtlinie über die Gewährung von Billigkeits-
leistungen als energiepreisbedingte Zusatzbei-

hilfen für Biologische Stationen und Naturparke 
in Nordrhein-Westfalen zur Bewältigung der 

 direkten und indirekten Folgen der Energiekrise 
(Billigkeitsrichtlinie Energiekostenentlastung 

Biologische Stationen und Naturparke NRW 2023)

Runderlass
des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Vom 13. Juni 2023

1

Allgemeine Grundlagen und Zweck der Billigkeitsleistung 

Die Biologischen Stationen und Naturparke in Nord-
rhein-Westfalen sind sowohl mit ihren Büroräumen, ins-
besondere aber auch mit den von ihnen betriebenen In-
formations- und Naturparkzentren und den dort vorge-
haltenen digitalen und interaktiven Informations-, 
Bildungs- und Ausstellungsangeboten zu Natur und 
Landschaft in Nordrhein-Westfalen besonders von den 
erheblich gestiegenen Energiepreisen in Folge des russi-
schen Angriffskriegs auf die Ukraine betroffen. Zweck 
der Billigkeitsleistungen soll der Ausgleich von Mehr-
ausgaben bei den Energiekosten sein, die durch die 
Energiekrise trotz Gas-, Wärme- und Strompreisbremse 
verursacht wurden.

Die Gewährung der Billigkeitsleistungen erfolgt im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Ein 
Rechtsanspruch auf Unterstützung besteht nicht. Die 
Billigkeitsleistungen werden fi nanziert aus Mitteln des 
Sondervermögens des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen 
Angriffskriegs in der Ukraine. 

Grundlage der Gewährung der Billigkeitsleistungen ist 
§ 53 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die 
zuletzt durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. 
S. 1030) geändert worden ist, und den zugehörigen Ver-
waltungsvorschriften. 

2

Antragsberechtigte

Gefördert werden die Trägervereine der nach den För-
derrichtlinien Biologische Stationen NRW – FöBS (SMBl. 
791) geförderten Biologischen Stationen und die als 
Zweckverbände beziehungsweise eingetragene Vereine 
organisierten zwölf Naturparke in Nordrhein-Westfalen.

3

Leistungsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlage:

Die Antragstellenden müssen unabhängig vom Energie-
träger durch gestiegene Ausgaben bei Energie (Wärme 
und Strom) einen Mehrbedarf nachweisen. Referenz-
werte für die Ermittlung der Preissteigerungen sind die 
Ausgaben für Energie im Zeitraum vom 1. April 2021 bis 
zum 31. März 2022. Berücksichtigungsfähig sind im Zeit-
raum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 als Mehr-
ausgaben maximal die Kosten für Energie, die in 2023 zu 
Ist-Ausgaben geführt haben beziehungsweise. führen 
werden. Bei den Energieausgaben können demnach aus 
dem Jahr 2022 nur Mehrausgaben berücksichtigt wer-
den, die im Rahmen der Endabrechnung 2022 mit dem 
Energieunternehmen im Jahr 2023 zu Nachzahlungen 
und damit zu Ist-Ausgaben in dieser Höhe geführt haben 
beziehungsweiseführen werden. 

4

Art, Umfang und Höhe der Billigkeitsleistungen 

4.1

Die Billigkeitsleistung wird als nicht rückzahlbarer Zu-
schuss gewährt.

4.2

Die Billigkeitsleistung beträgt 60 Prozent der nach 
Nummer  3 bei den Ausgaben für Energie dargestellten 
Ausgabensteigerungen mit Ist-Ausgaben im Jahr 2023. 

Von den so ermittelten Mehrausgaben sind zur Vermei-
dung einer Überkompensation/Doppelförderung antei-
lige Betriebskostenzuschüsse, Zahlungen Dritter oder 
eine Bundesförderung, die sich auf die Ausgaben für 
Energie beziehen und damit die ermittelten Ausgaben-
steigerungen abdecken, in Abzug zu bringen. 

Bei den Biologischen Stationen als Empfänger der Bil-
ligkeitsleistungen dürfen die nach dieser Richtlinie ge-
währten Billigkeitsleistungen zur Vermeidung der Dop-
pelförderung zudem keine Berücksichtigung im Verwen-
dungsnachweisverfahren zur Förderung nach den 
Förderrichtlinien Biologische Stationen NRW – FöBS fi n-
den.  

Bei Biologischen Stationen und Naturparken, die zum 
Vorsteuerabzug berechtigt sind, gehört die Umsatzsteuer 
nicht zu den bezuschussungsfähigen Ausgaben.

4.3

Der Empfänger der Billigkeitsleistung erhält zunächst 
eine Abschlagszahlung in Höhe von 80 Prozent der nach 
Nummer  4.2 in Verbindung mit Nummer  3 ermittelten 
Billigkeitsleistung zu den geltend gemachten Mehraus-
gaben bei Energie, wenn ihm hierzu noch keine Endab-
rechnung des Energieunternehmens für das Jahr 2022 
vorliegt. Nach Vorlage der abschließenden Energieausga-
benabrechnung 2022, des Nachweises der Nachzahlun-
gen im Jahr 2023 sowie der Abschlagszahlungen für die 
Monate Januar bis März 2023 durch Rechnungsbelege 
beziehungsweise Kontoauszüge erfolgt zum Stichtag 31. 
März 2023 eine abschließende Berechnung der tatsäch-
lich entstandenen Mehrausgaben durch die Bewilli-
gungsbehörde und eine Auszahlung beziehungsweise bei 
Überkompensation eine Rückforderung des Differenzbe-
trages auf die bereits gewährte Billigkeitsleistung.

4.4

Billigkeitsleistungen werden nur gewährt, wenn diese im 
Einzelfall mehr als 500 Euro beträgt (Bagatellgrenze).

4.5

Der Empfänger der Billigkeitsleistung ist verpfl ichtet, 
die Nachweise für die tatsächliche Steigerung der ent-
standenen Ausgaben für Energie im Original für zehn 
Jahre aufzubewahren.

5
Antragsverfahren, Mittelauszahlung und Prüfung der 
Mittelverwendung

5.1

Zuständig für die Gewährung der Billigkeitsleistungen 
sind die Dezernate 51 der Bezirksregierungen (Höhere 
Naturschutzbehörden) als Bewilligungsbehörden.

Die antragsberechtigten Biologischen Stationen und Na-
turparke richten ihre Anträge nach dem Muster der An-
lage 1 schriftlich an die örtlich zuständigen Höheren Na-
turschutzbehörden bei den Bezirksregierungen. 

Dem Antrag sind beizufügen:

a)  Legitimationsunterlagen, die die den Antrag unter-
zeichnenden Personen als vertretungsberechtigt für 
den Trägerverein der Biologischen Station bezie-
hungsweise den Naturpark ausweisen, 

b)  Unterlagen über die Berechnung und den Nachweis 
(Rechnungsbelege und Kontoauszüge) der ermittelten 
Ausgabensteigerungen zum Stichtag 1. April 2022,  

c)  Unterlagen über eventuell erzielte Einnahmen aus 
Betriebskostenzuschüssen, Zahlungen Dritter oder ei-
ner Bundesförderung, die die Mehrausgaben für Ener-
gie bereits zum Teil kompensiert haben.

Die Anträge können ab dem Inkrafttreten dieser Richt-
linien eingereicht werden. Die Antragsfrist endet am 
30.  September 2023.
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5.2

Die Auszahlungen durch die Dezernate 51 der Bezirksre-
gierungen erfolgen unverzüglich nach Prüfung der sei-
tens der Antragsteller vollständig vorgelegten und in-
haltlich prüffähigen Antragsunterlagen. 

5.3

Zur Prüfung der Verwendung der Mittel legen die Emp-
fänger der Billigkeitsleistungen der Bewilligungsbe-
hörde unverzüglich nach Erhalt die abschließende Ener-
gieabrechnung 2022 mit der erfolgten Nachzahlung in 
2023 und die Belege für die Abschlagszahlungen für die 
Monate Januar bis März 2023 nach Nummer  4.3 dieser 
Richtlinie vor.

5.4

Wird festgestellt, dass Mittel aus der Finanzhilfe des 
Landes Nordrhein-Westfalen entgegen dieser Richtlinie 
abgerechnet wurden, sind die Mittel vom Empfangenden 
der Billigkeitsleistung zurückzuerstatten. Der Rückzah-
lungsbetrag wird vom Tag des Zahlungszugangs beim 
Empfänger der Billigkeitsleistung bis zum Tag des Zah-
lungseingangs des Rückzahlungsbetrags im Landeshaus-
halt mit drei Prozent über dem Basiszinssatz nach § 247 
BGB jährlich verzinst.

Von der Rückforderung und der Geltendmachung von 
Zinsansprüchen kann abgesehen werden, wenn der zu-
rückzufordernde Betrag und die Zinsansprüche den Be-
trag von in Summe 250 Euro nicht übersteigen.

5.5

Die Antragsteller müssen bestätigen, dass sie der Bewil-
ligungsbehörde auf Verlangen die zur Aufklärung des 
Sachverhalts erforderlichen Informationen und Unterla-
gen unverzüglich zur Verfügung stellen. Dies gilt auch im 
Rahmen einer möglichen Prüfung durch den Landes-
rechnungshof. 

6
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft und am 31. Dezember 2023 außer Kraft.
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Anlage 1 
Bezirksregierung ___________                                                                                               Ort, den  
Dezernat 51 
Adresse 
 
 
 
 
 
Antrag auf Gewährung von Billigkeitsleistungen an Biologische Stationen und Naturparke in Nord-
rhein-Westfalen aus dem Sondervermögen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Bewältigung der 
Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zum Ausgleich von finanziellen 
Härten aufgrund der gestiegenen Energiepreise im Zeitraum vom 1.4.2022 bis zum 31.3.2023 bis zur 
Höhe der im Jahr 2023 hierzu getätigten Ist-Ausgaben; 
 
 
1. Antragstellerin / Antragsteller 
 
Name/Bezeichnung  
 
 
 

Name, Bezeichnung 
 
 

Anschrift:  
 
 
 

Straße/PLZ/Ort 
 
 

Auskunft erteilt: 
 
 

Name/Tel. (Durchwahl)/Mail-Adresse 
 

 
Rechtsform des Zuwendungsempfängers 
(z.B. eingetragener Verein, Zweckverband) 
  

 

Vertretungsberechtigte Personen: 
(Nachweis durch Legitimationsunterlagen (Auszug Ver-
einsregister, Satzung etc.) als Anlage dem Antrag beizufü-
gen)  
 
 

Name, Vorname 
 

Bankverbindung: 
 
 

IBAN:  
 
 
Bezeichnung des Kreditinstituts 
            
                               
BIC 
 
 

 

 

 
2. Maßnahme 
 
Bezeichnung/angesprochener Zu-
wendungsbereich 

 
Gewährung von Billigkeitsleistungen an Biologische Stationen und Na-
turparke in Nordrhein-Westfalen aus dem Sondervermögen des Landes 
Nordrhein-Westfalen zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des 
russischen Angriffskriegs in der Ukraine  zum Ausgleich von finanziellen 
Härten aufgrund der gestiegenen Energiepreise im Zeitraum vom 
1.4.2022 bis zum 31.3.2023 bis zur Höhe der im Jahr 2023 hierzu getä-
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tigten Ist-Ausgaben. 
 

 
3. Finanzierungsplan  
 
 
 
 

Zeitraum der Geltendmachung von Ausgaben 

1.4.2022 bis 31.3.2023 

  
Beträge in EUR 

 
1 
 

 
2 
 

 
3.1 Gesamtbetrag der Mehraus-
gaben (bei Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung ohne Umsatzsteuer) 
für Energie (Gas, Öl, Fernwär-
me, Holzpellets, Strom etc.) im 
o.g. Bezugszeitraum 
  

 

3.2 
Betrag der von 3.1 zu Ist-
Ausgaben in 2023 geführt hat.  

 

3.3 
60 % von 3.2 

 

 
3.4 abzgl. der den unter Nr. 3.3 
genannten Ausgaben zuzurech-
nenden Gesamteinahmen 

 

 

Davon:  

 
3.4.1 Bundesförderung 

 

 

 
3.4.2 Anteilige Betriebskos-
tenzuschüsse 
 

 

 
3.4.3 Sonstige Zahlungen 
(Dritter) 
 

 

 
3.5 Gesamtbetrag der Billigkeits-
leistung (bei Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung ohne Umsatzsteuer) 

(Nr. 3.3 abzgl. Nr. 3.4) 
 

 

 
4. Erklärungen/Verpflichtungen 
 
 
Die Antragstellerin/ der Antragsteller erklärt, dass 
 
4.1 sie/er zum Vorsteuerabzug 
      �  nicht berechtigt ist,  
      � berechtigt ist  und dies bei der Berechnung der Gesamtausgaben und des Gesamtbetrags der Billigkeitsleistung  
          (Nrn. 3.1, 3.5) berücksichtigt hat (Preise ohne Umsatzsteuer) 
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4.2 die Angaben in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) vollständig und richtig sind und 
 
4.3 bekannt ist, dass alle Angaben dieses Antrages, von denen die Gewährung, Weitergewährung oder das Belassen der  
      Billigkeitsleistung abhängig sind, subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (Erstes Gesetz zur Be- 
      kämpfung der Wirtschaftskriminalität (1. WiKG)) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034) in Verbindung mit § 1 des  
      Gesetzes über die Vergabe von Subventionen nach Landesrecht (Landessubventionsgesetz) vom 24. März 1977  
      (SGV. NRW. 73) sind. 
 
4.4 Ich/Wir bestätigen, dass die hier geltend gemachten Billigkeitsleistungen nicht Gegenstand des Verwendungsnach- 
      weisverfahrens zur Förderung nach den Förderrichtlinien Biologische Stationen NRW – FöBS sind.  
      (Gilt bei Biologischen Stationen als Empfänger der Billigkeitsleistungen). 
 
4.5 Über das Einsichtnahmerecht und die Vorlagepflicht für Unterlagen nach Nr. 5.5 der Billigkeitsrichtlinie Energie- 
      kostenentlastung Biologische Stationen und Naturparke NRW 2023 an die Bewilligungsbehörde und den Landes- 
      rechnungshof bin ich/sind wir informiert und werde/n dem nachkommen.  
 
 
 
7. Anlagen  
 
 

 Legitimationsunterlagen  
 Unterlagen über die Berechnung und den Nachweis (Auszug aus der Buchhaltung/Rechnungsbelege) der er-

mittelten Ausgabensteigerungen im Vergleich zwischen dem Zeitraum 1.4.2021 -31.03.2022 und dem o.g. 
Bezugszeitraum.  

 Unterlagen über evt. erzielte Einnahmen nach Nr. 3.4 
 
 
 
                                       
 
                                                  , den 
............................................................................................                      ..............................................................................  
                         (Ort / Datum)                                     
                                                                                                                  ..............................................................................  

                 
(Rechtsverbindliche Unterschrift/en)                 

 
 
 
  

– MBl. NRW. 2023 S. 761
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Vierte Änderung der Förderrichtlinien Wolf
Runderlass

des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
III–4 – 63.06.01.03

Vom 26. Juni 2023

1

Der Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz vom 
3. Februar 2017 (MBl. NRW. S.  85), der zuletzt durch 
Runderlass vom 6. Dezember 2021 (MBl. NRW. S.  1110) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In den Nummern 2.1.1 und 3.1.1 werden jeweils beim 
ersten Spiegelstrich die Wörter „2014-2020 (2014/C 
204/01) (ABl. C 204 vom 1.7.2014“ durch die Wörter 
„(2022/C 485/01) (ABl. C 485 vom 21.12.2022“ ersetzt.

2.  In Nummer  4.5 wird im zweiten Satz die Angabe 
„60 000“ durch die Angabe „10 000“ ersetzt. 

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. 

– MBl. NRW. 2023 S. 766
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